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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Seit der 1992 eingeführten erleichterten Einbürgerung von ausländischen Ehegatten von
Schweizerinnen und Schweizern war es vermehrt zu unrechtmässig erfolgten
Einbürgerungen gekommen, indem das für die Heirat erforderliche Zusammenleben nur
vorgetäuscht worden war oder die eingebürgerte Person bereits in einer anderen Ehe
lebte (so genannte Scheinehen). Nach geltendem Recht können diese Einbürgerungen
innert fünf Jahren rückgängig gemacht werden. In nicht wenigen Fällen (jährlich werden
rund 100 verdächtige Fälle untersucht), dauern die erforderlichen Abklärungen aber
länger. Nationalrat Lustenberger (cvp, LU) hatte deshalb 2006 mit einer
parlamentarischen Initiative eine Ausdehnung dieser Frist verlangt. Die
Staatspolitischen Kommissionen beider Räte hatten dieser Anregung Folge gegeben und
diejenige des Nationalrats arbeitete eine entsprechende Teilrevision des
Bürgerrechtsgesetzes aus. Sie beantragte insbesondere die Verlängerung der Frist zum
Entzug des missbräuchlich erworbenen Bürgerrechts auf acht Jahre, wobei während
eines Beschwerdeverfahrens die Verjährungsfrist automatisch stillstehen soll. In der
Vernehmlassung und auch in der Kommission hatten die SP und die GP diese auch vom
Bundesrat begrüsste Neuerung bekämpft. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.2007
HANS HIRTER

Um durch Scheinehen missbräuchlich erfolgte erleichterte Einbürgerungen besser
wieder annullieren zu können, hatte die SPK des Nationalrats eine parlamentarische
Initiative Lustenberger (cvp, LU) aus dem Jahre 2006 konkretisiert. Sie beantragte, dass
solche Verbindungen nicht wie bisher innerhalb von fünf, sondern von acht Jahren
rückgängig gemacht werden können. Gegen den Widerstand der SP und der GP stimmte
das Parlament dieser Revision des Bürgerrechtsgesetzes zu. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

Grundrechte

Mit der Überweisung einer Motion Lustenberger (cvp, LU) beauftragten die
eidgenössischen Räte im Dezember 2015 den Bundesrat, sich auf allen relevanten
Ebenen, insbesondere beim Europarat, vermehrt für die Einhaltung und Durchsetzung
des Subsidiaritätsprinzips und die stärkere Berücksichtigung der nationalen
Rechtsordnungen am EGMR einzusetzen. Sowohl im Nationalrat als auch im Ständerat
wurde der Vorstoss ohne Gegenstimme angenommen. 3

MOTION
DATUM: 15.12.2015
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Als Reaktion auf die Nichtwiederwahl von Christoph Blocher und seine Ersetzung durch
Eveline Widmer-Schlumpf hatte die SVP einen neuen Paragrafen in ihre Parteistatuten
aufgenommen. Dieser besagt, dass Parteimitglieder, die eine Wahl in den Bundesrat
annehmen und nicht von der Fraktion nominiert worden sind, automatisch aus der
Partei ausgeschlossen werden. Nationalrat Lustenberger (cvp, LU) sah darin eine
unzulässige Einschränkung der Wahlfreiheit der Bundesversammlung und reichte eine
parlamentarische Initiative ein mit dem Ziel, derartige Bestimmungen in Parteistatuten
zu untersagen. Auf Antrag seiner SPK lehnte der Nationalrat dieses Ansinnen mit 136 zu
30 Stimmen ab. Die SPK argumentierte, dass dieser Paragraph eine privatrechtliche
Vereinbarung zwischen einer Partei und ihren Mitgliedern darstelle und die Mitglieder
der Bundesversammlung davon in ihrer Entscheidungsfreiheit eine bestimmte Person
zu wählen nicht beeinträchtigt seien. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER
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Der Nationalrat bekräftigte einmal mehr seinen Wunsch nach der Umgestaltung der
Departemente. (Zu den Diskussionen vom vergangenen Jahr siehe hier.) Er überwies
gegen den Antrag des Bundesrates, der argumentierte, er habe dies alles schon
überprüft und für nicht sinnvoll gehalten, ein Postulat Burkhalter (fdp, NE) (06.3245) für
eine grundsätzliche Neuorganisation der Departemente. Diese solle sich sowohl bei der
Zuordnung der Ämter als auch bei der Benennung konsequent an den langfristigen
Aufgaben und Prioritäten der Politik orientieren. Konkret nannte Burkhalter
beispielsweise ein Departement für Sicherheit, das sich mit der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung, der Justiz und der Landesverteidigung befassen würde. Eine Motion
Lustenberger (cvp, LU) für die Schaffung eines Bildungsdepartementes konnte
hingegen noch nicht behandelt werden, da sie Nationalrat Baader (svp, BL) bekämpfte.
(Siehe dazu auch die Antwort des neuen Bundesrates Burkhalter auf eine Interpellation
Fetz (sp, BS) (09.3793)). 5

MOTION
DATUM: 11.12.2009
HANS HIRTER

Regierungspolitik

Das Parlament konnte die im letzten Jahr entstandenen Differenzen beim Versuch einer
Neuorganisation der parlamentarischen Behandlung der Legislaturplanung des
Bundesrates bereinigen. (Pa. Initiativen 04.438 (Lustenberger (cvp, LU)) und 04.449
(Rey (sp, VS))). Dabei setzte sich der Nationalrat durch, der beschlossen hatte, dass bei
einer Nichteinigung der beiden Räte über eine Einzelbestimmung nicht das ganze
Programm, sondern nur diese umstrittene Bestimmung gestrichen wird. Auf Antrag der
kleinen Kammer wurde dann beschlossen, dass die Einigungskommission bereits nach
der ersten Beratungsrunde im Plenum eingesetzt wird. Die Begründung dafür war, dass
beim eben beschlossenen Wegfall eines Einigungzwangs ein mehrstufiges Verfahren für
die Suche nach einem Kompromiss gar nicht erforderlich ist. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2007
HANS HIRTER

Bundesverwaltung - Organisation

Im November hat der Bundesrat die Gesamterneuerungswahlen der
ausserparlamentarischen Kommissionen (so genannte Expertenkommissionen)
vorgenommen. Seit 2009 obliegt die Wahl der Mitglieder dieser Gremien dem
Bundesratskollegium. Die Amtsperiode der meisten Kommissionen endete am 31.
Dezember 2011 und die Regierung hatte so rund 1'700 Mitglieder neu zu bestimmen.
Gleichzeitig hat der Bundesrat, aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung
der Aufgaben und Zusammensetzung dieser Kommissionen, deren Zahl von 138 auf neu
119 verkleinert. Die parlamentarische Initiative Lustenberger (cvp, LU), die eine adäquate
Vertretung von Parteien in diesen Fachgremien verlangt hätte, wurde von der grossen
Kammer mit 98 zu 73 Stimmen abgelehnt. Insbesondere die SVP hatte die Initiative
unterstützt, da sie befürchtete, dass Kommissionen, die politisch brisante Themen zu
bearbeiten hatten – die SVP verwies auf die Rassismuskommission – nicht objektiv
agierten. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2011
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Obwohl von beiden Parlamentskammern überwiesene Motionen für die
Landesregierung verbindliche Aufträge darstellen, kommt es immer wieder vor, dass
der Bundesrat einer solchen Aufforderung nicht nachkommt. Dies kann dann der Fall
sein, wenn sich die Situation seit der Verabschiedung des Vorstosses entscheidend
geändert hat. Das Parlament ist aber der Ansicht, dass dies in neuerer Zeit vermehrt
auch dann geschehe, wenn die Zielrichtung einer Motion dem Bundesrat nicht genehm
sei. Bisher hatte der Bundesrat dem Parlament die Abschreibung (d.h. nicht
Weiterverfolgung) solcher nach zwei Jahren nicht erfüllter Vorstösse in einer jährlichen
Sammelbotschaft unterbreitet. Nationalrat Lustenberger (cvp, LU) hatte im Frühjahr
2006 mit einer parlamentarischen Initiative verlangt, dass die Regierung in solchen
Fällen die Nicht- oder nur Teilerfüllung einer Motion ausführlich und spezifisch
begründen muss, und das Parlament über jeden allfälligen Abschreibungsantrag
gesondert abstimmt. Die Staatspolitischen Kommissionen beider Kammern gaben
dieser Initiative im Herbst 2006 Folge und die SPK des Nationalrats legte anfangs 2007
ihren Antrag für eine entsprechende Änderung des Parlamentsgesetzes vor. Der
Bundesrat bekämpfte diese Neuerung als überflüssig, da bereits heute im Rahmen der
Sammelbotschaft die geforderte Begründung für die Nichterfüllung einer Motion
geliefert werde. Noch mehr ins Einzelne gehende Berichte würden lediglich
Zusatzkosten verursachen. Das Parlament übernahm jedoch die Vorschläge der SPK. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.2007
HANS HIRTER
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Im Berichtjahr präsidierte Hansjörg Walter (svp, TG) den Nationalrat. In der
Wintersession 2012 wurde Vizepräsidentin Maya Graf (gp, BL) als erste grüne
Nationalrätin mit 173 von 183 gültigen Stimmen zur Präsidentin für das Jahr 2013
gewählt – dem fünftbesten Ergebnis in den letzten 50 Jahren. Zum neuen ersten
Vizepräsident in der grossen Kammer wurde Ruedi Lustenberger (cvp, LU) und zum
zweiten Vizepräsident Stéphane Rossini (sp, VS) bestimmt (12.214). Im Ständerat löste
Vizepräsident Filippo Lombardi (cvp, TI) für 2013 den amtierenden Präsidenten Hans
Altherr (fdp, AR) ab. Lombardi erhielt 39 der 39 gültigen Stimmen bei 6 leeren
Wahlzetteln, was für den Ständerat einen Negativrekord bedeutete. Hannes Germann
(svp, SH) und Claude Hêche (sp, JU) wurden zum ersten bzw. zweiten Vizepräsidenten
gewählt (12.213). 9

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN

Das Nationalratspräsidium wurde 2013 von Maya Graf (gp, BL) geführt, der ersten
grünen Nationalrätin in diesem Amt. Als ihr Nachfolger wurde Vizepräsident Ruedi
Lustenberger (cvp, LU) in der Wintersession mit 175 von 183 gültigen Stimmen bestätigt.
Neuer erster Vizepräsident wurde Stéphane Rossini (sp, VS) mit 166 von 169 gültigen
Stimmen. Für das Amt des zweiten Vizepräsidenten, das 2014 turnusgemäss der FDP
zugesprochen wird, kandidierten bei der FDP-internen Ausmarchung drei
Kandidierende. Die Freisinnigen entschieden sich aus dem jungen Trio Caroni (AR),
Wasserfallen (BE) und Markwalder (BE) für die erfahrenere Christa Markwalder, die
damit aller Voraussicht nach, ihre Wiederwahl bei den Nationalratswahlen 2015
vorausgesetzt, das Präsidium 2016 inne haben wird. Markwalder erhielt 137 von 173
gültigen Stimmen; 24 Stimmen entfielen auf Wasserfallen. Den Vorsitz im Ständerat
besetzte im Berichtjahr Filippo Lombardi (cvp, TI). Ihm zur Seite standen Hannes
Germann (svp, SH) und Claude Hêche (sp, JU), die in der Wintersession zum Nachfolger
von Lombardi bzw. zum neuen ersten Vizepräsidenten gewählt wurden. Germann
erhielt dabei alle 42 gültigen Stimmen und auf Hêche entfielen 40 der 41 gültigen
Stimmen. Mit Raphaël Comte (NE) wird die FDP 2016 zudem voraussichtlich auch einen
relativ jungen Ständeratspräsidenten stellen; Comte wurde mit 36 von 39 gültigen
Stimmen zum neuen zweiten Vizepräsidenten gewählt. 10

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 25.11.2013
MARC BÜHLMANN

2014 amtete Ruedi Lustenberger (cvp, LU) als Nationalratspräsident. Traditionsgemäss
fanden in der Wintersession 2014 die Wahlen für des neue Präsidium und die neuen
Vizepräsidien statt, wobei es zwar jeweils Formsache ist, dass der amtierende erste
Vizepräsident zum Präsidenten und der amtierende zweite Vizepräsident zum neuen
ersten Vizepräsident erkoren werden. Ebenfalls Usus ist die rotierende Besetzung der
Präsidien nach Parteifarbe. Interessant und medial aufbereitet ist freilich die
Stimmenzahl, die ein neuer Präsident von der Grossen Kammer erhält. Der amtierende
erste Vizepräsident Stéphan Rossini (sp, VS) wurde mit soliden 170 Stimmen zum neuen
Nationalratspräsidenten gewählt. Von den 185 eingelangten Wahlzetteln waren neun
leer, einer ungültig und fünf mit anderen Namen beschrieben. Rossini stellte in seiner
Rede den nationalen Zusammenhalt und die Bedeutung von Innovation und Forschung
in den Vordergrund. Es brauche eine offene Schweiz. Die Präsidentschaft des Walliser
Sozialdemokraten fällt zusammen mit dem 200-jährigen Jubiläum der Zugehörigkeit
des Kantons Wallis zur Schweiz. Zur ersten Vizepräsidentin wurde Christa Markwalder
(fdp, BE) bestimmt. Bei der jungen Freisinnigen waren 21 der 189 eingelangten
Wahlzettel leer, einer ungültig und 13 Diversen zugedacht. Sie wurde mit 154 Stimmen
gewählt. Turnusgemäss steht der SVP das Präsidium im Jahr 2017 zu. Die SVP-Fraktion
schlug Jürg Stahl (svp, ZH) vor, der mit 132 Stimmen gewählt wurde. Bei Stahl waren
zwölf der 173 eingegangenen Wahlzettel leer, einer ungültig und je 14 Stimmen gingen an
Rudolf Joder (svp, BE) bzw. an Diverse. Stahl hatte sich parteiintern gegen Felix Müri
(spv, LU) und Yves Nidegger (svp, GE) durchgesetzt. 11

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2014
MARC BÜHLMANN

Im September präsentierte die NZZ das von Sotomo errechnete Parlamentarierrating
2015. Die ideologische Ausrichtung aller Parlamentsmitglieder wird mit Hilfe paarweiser
Vergleiche aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinsichtlich ihres
Abstimmungsverhaltens berechnet. Die Skala reicht von -10 (ganz links) bis +10 (ganz
rechts). Die rechte Extremposition wurde im Rating 2015 von Pirmin Schwander (svp, SZ)
und Lukas Reimann (svp, SG) besetzt. Am linken Rand fand sich mit einem Wert von -9.5
Christine Häsler (gp, BE). 
Am deutlichsten rechts und zwar ohne Überschneidung mit anderen Fraktionen stand
die SVP, deren Mitglieder zwischen 6.3 (Jean-Pierre Grin, VD) und 10 positioniert
wurden. Die FDP-Mitglieder schwankten zwischen 1.6 (Christa Markwalder, BE) und 4.1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 08.09.2015
MARC BÜHLMANN
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(Hans-Peter Portmann, ZH) und überschnitten sich damit sowohl mit der BDP (0.9:
Rosmarie Quadranti, ZH bis 2.1: Urs Gasche, BE) als auch teilweise mit der CVP, bei der
Gerhard Pfister (ZG) und Ruedi Lustenberger (LU) mit dem Wert von 3.0 den rechten
und Jacques Neirynck (VD) mit -1.6 den linken Rand abdeckten. Die beiden EVP-
Vertreterinnen, die der CVP-EVP-Fraktion angehören, waren dabei pointierter links (-
2.8) als der Rest der CVP-Fraktion. Die GLP-Fraktion zeigte sich ziemlich geschlossen
und links der Mitte. Bei den Grünliberalen wurden die Extreme von Thomas Böhni (TG,
-1.7) und Martin Bäumle (ZH, -1.2) eingenommen. In ihrem Gesamtwert von -8.0
deckungsgleich zeigten sich die Grünen und die SP. Während die Genossinnen und
Genossen Extremwerte zwischen -9.1 (Carlo Sommaruga, GE und Susanne Leutenegger
Oberholzer, BL) und -5.7 (Daniel Jositsch, ZH) einnahmen, fanden sich bei den Grünen
Christine Häsler (-.9.5) und Yvonne Gilli (SG, -6.8) an den Fraktionspolen. 
Der Median des gesamten Nationalrats lag bei 0.8; das Parlament politisierte also leicht
rechts der Mitte. Die Studie stellte bei der Analyse der gesamten 49. Legislatur
allerdings im Vergleich mit der 48. Legislatur einen Linksrutsch fest. Insbesondere in
der Verkehrs- und Energiepolitik habe Mitte-Links erfolgreich koaliert.  

Erstmals konnte aufgrund der neu eingeführten elektronischen Stimmanlage auch der
Ständerat vermessen werden. Insgesamt zeigte sich in der kleinen Kammer eine
wesentlich schwächere Polarisierung als bei der Volksvertretung. Zwar gab es auch im
Ständerat Extrempositionen –  Robert Cramer (gp, GE) mit -9.6 zur Linken und Peter
Föhn (svp, SZ) mit 9.6 zur Rechten –, die überwiegende Mehrheit der Ständerätinnen
und Ständeräte fanden sich aber zwischen den Werten -4 bis +5. 12

Volksrechte

Nachdem sich in einer Vernehmlassung fast niemand für die konkrete Umsetzung der
2003 in die Verfassung aufgenommenen allgemeinen Volksinitiative ausgesprochen
hatte und sich auch die Räte nicht begeistert gezeigt hatten, beantragte die SPK des
Nationalrats die Streichung dieser Verfassungsbestimmung. Der auch vom Bundesrat
unterstützte Antrag hat die Rechtsform einer parlamentarischen Initiative und muss, da
es sich um eine Verfassungsänderung handelt, sowohl vom Parlament als auch von Volk
und Ständen genehmigt werden. Der Nationalrat stimmte dem Verzicht auf die
allgemeinen Volksinitiative bei einer Gegenstimme (Lustenberger, cvp, LU) zu; der
Ständerat bei einer Enthaltung. Lustenberger begründete seine Opposition damit, dass
er als damaliges SPK-Kommissionsmitglied an der Entstehung dieses Instruments
beteiligt gewesen war und von ihm immer noch überzeugt sei. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2008
HANS HIRTER

Mit einem Bericht über die Anforderungen an die Gültigkeit von Volksinitiativen
mischte sich die SPK-SR in die laufende Diskussion zum Thema ein. Die in letzter Zeit
sehr hart geführten Diskussionen um die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von
angenommenen Volksbegehren und der damit verknüpfte Unmut in der Bevölkerung
war für die SPK-SR Anlass für eine eingehende Prüfung des Reformbedarfs der Gründe
für die Ungültigerklärung von Volksinitiativen. Die Kommission schlug fünf mögliche
Präzisierungen vor, von denen sie vier als parlamentarische Initiativen einreichte. Das
bestehende Kriterium der "Einheit der Materie" soll erstens präziser formuliert werden
(Pa.Iv. 15.475). Zweitens soll die Behandlung einer Initiative, die in die Umsetzung einer
bereits angenommenen Initiative eingreifen will, erst nach der Umsetzung der ersten in
Angriff genommen werden. Damit wollte die SPK-SR Durchsetzungsinitiativen – als
Beispiel genannt sei die von der SVP eingereichte Initiative zur Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative – die Zähne ziehen (Pa.Iv. 15.476). Drittens sollen
Initiativkomitees die Möglichkeit erhalten, ihr Begehren formell- und materiellrechtlich
prüfen zu lassen (Pa.Iv. 15.477). Dieser Vorschlag entsprach einer mittlerweile vom
Bundesrat zur Abschreibung empfohlenen Motion. Viertens sollen indirekte
Gegenentwürfe zu Volksinitiativen zur Information in den Abstimmungserläuterung des
Bundesrates publiziert werden (15.478). Fünftens soll ein Begehren dann ungültig sein,
wenn es rückwirkende Bestimmungen enthält. Diese Forderung war schon früher von
einer parlamentarischen Initiative Lustenberger gefordert worden (Pa.Iv. 14.471), der
beide SPK bereits Folge gegeben hatten. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2015
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Die Diskussion um die Kriterien, die zu einer Ungültigkeitserklärung von Volksinitiativen
führen sollen, war in den letzten Jahren virulenter geworden. Nicht nur in den
Ratsdebatten bei Beratungen zu Initiativbegehren, sondern auch in der
gesellschaftlichen Debatte fanden sich zahlreiche Befürworterinnen und Befürworter
eines Ausbaus der Ungültigkeitsgründe. Diese beschränken sich bisher auf die Einheit
der Form, die Einheit der Materie und die zwingenden Bestimmungen des
Völkerrechtes. Zu den Befürwortern zählt auch Ruedi Lustenberger (cvp, LU), der mit
einer parlamentarischen Initiative eine Ungültigkeit von Rückwirkungsklauseln fordert.
In Initiativen gestellte Forderungen, welche rückwirkend gelten, führten zwar zu
Rechtsunsicherheit, könnten aber mit der aktuellen Verfassung nicht als Grund für die
Ungültigkeit einer Volksinitiative geltend gemacht werden. Diese Problematik zeige sich
bspw. aktuell auch im Rahmen der Diskussion um die Erbschaftssteuerinitiative. Die
Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-NR) sprach sich mit 9 zu 5 Stimmen
für Folge geben aus. Nicht weniger als 10 Kommissionsmitglieder enthielten sich dabei
der Stimme, da sie einen Bericht der ständerätlichen Schwesterkommission abwarten
wollten. Dieser werde eine umfassende Prüfung der Gültigkeitsgründe von
Volksinitiativen beinhalten und auf mehreren weiteren Vorstössen zu diesem Thema
basieren. Die SPK-SR ihrerseits gab der Initiative Lustenberger Ende August zusammen
mit vier weiteren Begehren Folge, mit denen sie Handlungsbedarf im Rahmen der
Ungültigkeitsgründe für Volksinitiativen signalisieren wollte. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2015
MARC BÜHLMANN

Im März bzw. im Juni 2016 nahmen die beiden Kammern vom Bericht des Bundesrates
Kenntnis, mit dem die beiden Motionen 11.3468 und 11.3751 abgeschrieben werden.
Beide Anliegen hätten eine bessere Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit dem
Völkerrecht verlangt. Nach der Vernehmlassung zweier Erlassentwürfe war der
Bundesrat allerdings aufgrund der sehr negativen Stellungnahmen zum Schluss gelangt,
dass die Zeit für Reformen noch nicht reif sei. Die Diskussion war damit allerdings noch
nicht beendet. Die SPK-NR entschied zwar laut Bericht einstimmig, dem Antrag des
Bundesrates auf Abschreibung der Motionen aus formellen Gründen zuzustimmen, sie
nahm aber gleichzeitig eine Analyse des Handlungsbedarfes im Bereich Gültigkeit von
Volksinitiativen vor. Gleich vier parlamentarische Initiativen der SPK-SR sowie eine
parlamentarische Initiative Lustenberger (cvp, LU) (14.471) lagen zum Thema vor und
veranlassten die SPK-NR zur Bildung einer Subkommission, welche die Problematik
ganzheitlich angehen soll. In ihrem Bericht begrüsste die SPK-SR ihrerseits das
Vorgehen der Schwesterkommission in dieser Sache und empfahl, die beiden Motionen
zwar abzuschreiben, deren inhaltliche Stossrichtung allerdings im weiteren Verlauf der
Diskussionen weiterzuverfolgen. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN

An ihrer Sitzung Mitte Oktober 2016 kam die SPK-NR auf ihren ursprünglich gefällten,
positiven Entscheid zur Ungültigkeit von Rückwirkungsklauseln zurück. Zwar hatten
beide Staatspolitischen Kommissionen der parlamentarischen Initiative Lustenberger
(cvp, LU) 2015 noch Folge gegeben, die nationalrätliche Kommission wollte nun aber
doch keinen entsprechenden Verfassungsänderungsvorschlag ausarbeiten. Mit 15 zu 8
Stimmen schlug eine Mehrheit der Kommission das Begehren deshalb zur Abschreibung
vor. Mit ein Grund für den Meinungsumschwung war der Vorschlag der SPK-SR für
Reformen auf Gesetzesebene. Eine Verfassungsänderung mit lediglich diesem einen
Vorschlag eines Rückwirkungsverbots sei nicht angebracht. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung seiner Kommission und schrieb die Initiative in der Wintersession 2016 ab.
Die SVP, die neben der SP und der GP geschlossen für den Mehrheitsantrag votierte,
begründete den Entscheid damit, dass die direkte Demokratie nicht eingeschränkt
werden dürfe. Die SP und die GP wiesen darauf hin, dass das Verbot einer
Rückwirkungsklausel mit einfachen sprachlichen Mitteln umgangen werden könne. Eine
Initiative könnte anstelle einer Aufhebung eines früheren Beschlusses einfach die
Wiederherstellung eines vorherigen Zustands fordern. Als Beispiel führte Cédric
Wermuth (sp, AG) den beschlossenen Bau einer Strasse an, der zwar mit einem
Rückwirkungsverbot nicht rückgängig gemacht werden dürfte. Eine Initiative könnte
freilich fordern, dass in Zukunft auf einem bestimmten Streckenabschnitt keine Autos
mehr fahren dürften. Die Formulierung eines allgemein gültigen Rückwirkungsverbots,
das im Einzelfall nicht umgangen werden könnte, sei deshalb wahrscheinlich gar nicht
möglich. 17
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Auf die zehn Sitze bewarben sich bei den Nationalratswahlen im Kanton Luzern
insgesamt 159 Kandidierende auf 21 Listen, was in beiden Kategorien eine neue
Höchstzahl darstellte. Die klassischen Jung- und Mutterparteien wurden beispielsweise
durch die Liste der Integralen Politik (IP) ergänzt, welche sich – auch in drei anderen
Kantonen antretend – „das Wohl aller Menschen und aller Lebewesen“ als
selbsternanntes politisches Ziel gesetzt hat. Der Frauenanteil auf den Listen lag mit
34% etwas höher als noch 2011 (31%).

In Sachen Listenverbindungen bahnte sich im Kanton Luzern Bemerkenswertes an. Zum
ersten Mal überhaupt schlossen sich die „Roten“ (CVP)  und die „Schwarzen“ (FDP)
zusammen. Die tiefgreifende, historische Rivalität zwischen Konservativen und
Liberalen geht im Innerschweizer Kanton bis auf den Sonderbundskrieg zurück.
Massgeblich mitgeholfen, diesen Graben zu überwinden, hat wohl die SVP, indem sie
insbesondere für die schwächelnde CVP eine Gefahr im Kampf um ihre Sitze darstellte.
Mit der Einbindung der EVP und der BDP wurde aus dem Zusammenschluss eine grosse
Mittekoalition. Abwesende im Bunde war die GLP, welche sich der linken
Listenverbindung mit SP und Grünen anschloss. Zu erklären ist dieser Schritt mir der
unheilvollen Ausgangslage für die ökologisch-liberale Mittepartei: Ihr einziger Sitz galt
im Vorfeld der Wahl nämlich als stark gefährdeter „Wackelsitz“. Laut GLP-
Kantonspräsidentin Laura Kopp war das arithmetisch begründete Zusammengehen „die
einzige Chance, unseren Sitz zu retten“. Für die SP und die Grünen, welche ihrerseits
kaum einen Sitzverlust zu befürchten hatten, bot sich damit eine kleine Möglichkeit,
den erwarteten Rechtsrutsch zu verhindern. Als chancenreichste Anwärterin auf den
Sitz von GLP-Nationalrat Roland Fischer galt nämlich die SVP. Diese musste sich
ihrerseits damit abfinden, einzig parteiintern auf Listenpartner setzen zu können.  
Zu Rücktritten kam es anlässlich der eidgenössischen Gesamterneuerungswahlen einzig
bei der CVP – hier verzichtete der ehemalige Nationalratspräsident Ruedi Lustenberger
auf eine fünfte Legislatur. Seinen Sitz erstmals bei einer Wahl verteidigen musste FDP-
Nationalrat Peter Schilliger, welcher 2012 für den verstorbenen Otto Ineichen
nachgerückt war. Eine Premiere konnte in Sachen Wahlsystem gefeiert werden, da der
Kanton vom Bund erstmals eine Bewilligung zur Einführung der elektronischen
Stimmabgabe für Auslandschweizer erhalten hatte.

Die klare Siegerin am Abstimmungssonntag war die SVP. Sie konnte ihren Wähleranteil
auf 28.2% steigern (+3.1 Prozentpunkte) und damit erstmals die CVP überflügeln. Diese
musste sich neu mit dem zweiten Rang und einem Verlust von 3.2 Prozentpunkten
zufrieden geben (neu: 23.9%). Während die FDP stagnierte (18.5%, -0.1 Prozentpunkte),
musste die GLP sich damit abfinden, dass die Prognosen eintrafen: Sie verlor ihren
einzigen Sitz von Roland Fischer und kam noch auf einen Wähleranteil  von 5.8% (-0.3
Prozentpunkte). Profiteurin war wie erwartet die SVP, welche mit Parteipräsident Franz
Grüter ihre vor vier Jahren verlorene Vertretung zurückgewinnen konnte. Die Grünen
konnten ihren Abwärtstrend auch im Kanton Luzern nicht aufhalten und verloren weiter
an Wählergunst (neu: 7.1%, -1.2 Prozentpunkte). Auf den ersten Blick erfolgreicher war
ihre Listenpartnerin – die SP – welche auf 13.6% zulegen konnten (+2.1 Prozentpunkte).
In der Nachwahlanalyse wurde ersichtlich, dass die Sozialdemokraten nur äusserst
knapp einen Sitzgewinn verpassten. Dank der breiten Mittekoalition konnte die CVP
aber einen Sitzverlust an die Linke verhindern. Neben Franz Grüter schaffte auch die
CVP-Kandidatin Andrea Gmür die Neuwahl. Innerkantonal ist das Entlebuch erstmals
seit 40 Jahren nicht mehr in der Luzerner Delegation vertreten. Diese setzt sich neu
parteipolitisch wie folgt zusammen: 3 SVP, 3 CVP, 2 FDP, 1 SP und 1 GPS. Die
Stimmbeteiligung verblieb gegenüber 2011 bei 50.9%, während der Frauenanteil auf
40% stieg (+10 Prozentpunkte). 18

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Eine im September 2013 bereits im Ständerat angenommene Motion der SiK wurde 2014
auch in der Volkskammer gutgeheissen. Dabei geht es um eine Beseitigung der
Benachteiligung der Schweizer Sicherheitsindustrie im Vergleich mit der
internationalen Konkurrenz. Diese wurde vom Bundesrat in einem Bericht 2010
festgestellt. Um eine Benachteiligung aufzuheben, bedarf es einer Änderung der
Kriegsmaterialverordnung (KMV). Konkret geht es dabei um eine Anpassung der
Bewilligungskriterien, beziehungsweise um eine Lockerung der zwingenden
Ausschlusskriterien. Inhaltlich geht es um die Wiederherstellung des Zustands vor 2009,
wobei der Bundesrat jedes Ausfuhrgeschäft wieder fallweise beurteilen können soll. Die
Regierung unterstützte das Anliegen, bemerkte aber, dass das Ziel auch durch weniger
starke Anpassungen erreicht werden könnte. Gleichwohl merkte der Bundesrat an, dass
damit keine Preisgabe des Menschenrechtsschutzes und der humanitären Tradition der
Schweiz einhergehen dürfe. Mit 26 zu 14 Stimmen hatte der Ständerat die Motion
gutgeheissen. Im Nationalrat beantragte die SiK mit 13 zu 9 Stimmen ebenfalls die
Annahme der Motion. Die Minderheit der SiK war der Meinung, dass die ethisch-
moralischen Aspekte mehr Gewicht haben als die wirtschaftlichen Interessen des
Landes. In der Ratsdebatte nahm Wirtschaftsminister Schneider-Ammann ausführlich
Stellung zum Anliegen und strich heraus, dass die Änderung der KMV keine eigentliche
Lockerung des Gesetzes darstelle, sondern eine Verbesserung der Rahmenbedingungen
für die Schweizerische Sicherheitsindustrie bedeute. Die Preisgabe des Schutzes der
Menschenrechte zugunsten von Arbeitsplätzen sei eine falsche Interpretation.
Bedenken seitens mehrerer Ratsmitglieder, vorwiegend aus dem linken Lager,
versuchte Bundesrat Schneider-Ammann zu zerstreuen. Nichtsdestotrotz endete die
Abstimmung unentschieden mit je 93 Stimmen für und gegen die Motion. Ratspräsident
Lustenberger (cvp, LU) entschied per Stichentscheid, im Lichte des Antrages der
Regierung und des Entscheids der kleinen Kammer, für die Annahme der Motion. Dieser
Entscheid wurde in der Folge heftig kritisiert und Nationalratspräsident Lustenberger
wurde persönlich angegriffen. Die Jungsozialisten betitelten ihn als "Folterfreund" und
die GSoA stellte den Vorwurf in den Raum, das Parlament stelle Profit über
Menschenleben. Die GSoA äusserte die Hoffnung, dass das neue Parlament nach den
Wahlen im Herbst 2015 auf diesen Entscheid zurückkommen würde. 19

MOTION
DATUM: 06.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Ruedi Lustenberger (cvp/pdc, LU) a déposé, en 2015, une motion afin que le Conseil
fédéral prenne en considération les caractéristiques spécifiques des PME lors de la
mise en œuvre de la loi et de l'ordonnance sur les produits de construction. Deux
points préoccupaient particulièrement le conseiller national: l'inspection et les
informations techniques. 
Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. En effet, il estime que les intérêts
des PME ont déjà été pris en compte lors de la révision en question. Si la motion a
d'abord été reprise par Daniel Fässler (cvp/pdc, AI), elle a finalement été retirée. 20

MOTION
DATUM: 04.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Wettbewerb

Im Jahre 2005 hatte der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Lustenberger
(cvp, LU) Folge gegeben, die bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen die
Berücksichtigung der Ausbildung von Lehrlingen als Kriterium forderte. Der
Gesetzesentwurf eine entsprechende Änderung von Artikel 21 des Bundesgesetzes über
das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vor. Im März des Berichtsjahres gab die
nationalrätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) die Ergebnisse der
Vernehmlassung bekannt. Die Mehrheit der konsultierten Kantone, Parteien und
weiteren interessierten Organisationen stand der Vorlage positiv gegenüber. Allerdings
waren sich die Wirtschaftsverbände uneinig. Während der Schweizerische
Gewerbeverband (SGV) das Ansinnen begrüsste und darin eine Stärkung der dualen
Berufsbildung sah, sprach sich der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) gegen den
Gesetzesentwurf aus, da dieser seines Erachtens wettbewerbsverzerrende Anreize

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2013
LAURENT BERNHARD
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setzte. Im Mai nahm die WAK-NR mit 19 zu 6 Stimmen den Vorentwurf an. Die
Behandlung des Geschäfts wurde im Nationalrat auf die Frühjahrssession 2014
angesetzt. 21

Landwirtschaft

Forstwirtschaft

Une motion Darbellay (pdc, VS) demandant de renoncer aux coupes dans les budgets
liés aux forêts de protection a été déposée en début d’année au Conseil national. Le
Conseil fédéral a proposé à ce dernier de rejeter la motion en question, estimant
certes que la situation était difficile et les crédits octroyés insuffisants, mais rappelant
que c’était le parlement qui avait décidé de limiter ces aides dans le cadre du
programme d’allégement budgétaire 2003. Dans sa réponse à une interpellation
Inderkum (pdc, UR) au Conseil des Etats (Ip. Inderkum, 04.3078), le Conseil fédéral a
précisé que les réductions de 34% concernant les soins aux forêts protectrices étaient
imputables pour l’essentiel à la suppression des crédits spéciaux Lothar. Il a ajouté que
les moyens financiers à disposition seraient utilisés prioritairement là où les dangers
sont les plus grands pour les forêts protectrices, les réductions se concentrant
essentiellement sur les forêts d’exploitation. Voir également la réponse du CF à
l’interpellation Lustenberger (pdc, LU) (Ip. Lustenberger, 04.3467). 22

MOTION
DATUM: 23.06.2004
ELIE BURGOS

Jagd

Im November 2014 beriet der Grosse Rat des Kantons Wallis über die Einreichung einer
Standesinitiative mit dem Titel „Wolf. Fertig lustig!”, welche von drei Grossräten der
CVP, FDP und SVP lanciert worden war. Der Entschluss, die Standesinitiative
einzureichen, wurde nach sehr kurzer Beratung im Grossen Rat mit 89 zu 19 Stimmen
gefällt und erzeugte kaum mediales Echo.

Auf nationaler Ebene wurde die Standesinitiative zur Aufhebung des Wolfsschutzes im
Ständerat zusammen mit der Motion Imoberdorf (14.3570) behandelt, da die
Forderungen der Vorstösse in eine sehr ähnliche Richtung zielten. Die Motion des
Walliser Ständerates Imoberdorf forderte den Bundesrat auf, das Bundesgesetz über
die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz) so
anzupassen, dass es erlaubt wird, den Wolf ganzjährig zu jagen. Der ursprüngliche
Motionär war zum Zeitpunkt der Debatte nicht mehr im Parlament vertreten, da er bei
den Wahlen 2015 nicht wieder angetreten war. Das Anliegen wurde aber von seinem
Nachfolger, Beat Rieder (cvp, VS), übernommen.
Der Inhalt der Walliser Standesinitiative umfasste ebenso einen Absatz, mittels dem der
Wolf als jagdbare Art eingestuft werden sollte. Der Begriff „ganzjährig” war aber nicht
Teil der Formulierung des Initiativtextes. Dafür beinhaltete die Initiative einen
Abschnitt, welcher den Bundesrat beauftragen sollte, die Berner Konvention, ein
internationales Übereinkommen über den Schutz von wildlebenden Pflanzen und
Tieren, zu kündigen. Ein möglicher Wiederbeitritt mit gelockertem Wolfsschutz solle
aber möglich bleiben und wäre das Ziel von Verhandlungen mit den
Abkommenspartnern. Die Forderung, Verhandlungen um die Berner Konvention
aufzunehmen und zu ersuchen, dass für die Schweiz der Wolfsschutz nicht mehr
bindend wäre, war schon einmal Teil einer Motion (10.3264). Auch nach diesem
Anliegen, müsste die Berner Konvention gekündigt werden, so fern der Änderung nicht
stattgegeben würde. Die Motion wurde 2010 von beiden Kammern angenommen,
woraufhin der Bundesrat eine Anpassung der Berner Konvention beantragte. Dieser
Wunsch von Seiten der Schweiz wurde damals aber abgelehnt. Die Berner Konvention
wurde aber, trotz gegenteiliger Forderung der angenommenen Motion, nicht gekündigt.
In der Debatte um die aktuellen Vorstösse beantragte die UREK-SR ihrem Rat, die
Motion Imoberdorf anzunehmen, dafür aber der Standesinitiative keine Folge zu geben,
um Doppelspurigkeiten zu vermeiden. UVEK-Vorsteherin Leuthard machte darauf
aufmerksam, dass der Bundesrat mit der Annahme der Motion Engler (cvp, GR) bereits
beauftragt worden sei, eine Anpassung des Jagdgesetzes vorzunehmen, welche zum
Zeitpunkt der Debatte gerade für die Vernehmlassung ausgearbeitet wurde. Bei einer
Annahme der Motion Imoberdorf oder der Standesinitiative würde dieser Prozess
gestoppt und das Ergebnis aus dem Nationalrat abgewartet werden, um Leerläufe zu
vermeiden. 
Nach ausführlicher und emotionaler Diskussion entschied der Ständerat die Motion mit
26 zu 17 Stimmen ohne Enthaltungen abzulehnen und der Standesinitiative keine Folge

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.03.2016
LAURA SALATHE
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zu geben. 23

Tierische Produktion

En juin, le Conseil national a transmis un postulat Lustenberger (pdc, LU) demandant à
ce que la situation difficile des exploitations paysannes engraissant des veaux soit
particulièrement analysée dans le cadre du développement de la politique agricole
helvétique. Il a estimé que les réformes passées ont retiré des moyens importants à
cette branche et contribué à la détérioration de sa condition économique. Cette
situation menace de la sorte la mise en valeur des régions périphériques et l’entretien
du paysage rural. 24

POSTULAT
DATUM: 18.06.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Suite à des massacres de troupeaux de moutons par une meute de loups dans le val
d’Illiez (VS) et par un loup seul dans la région d’Entlebuch (LU), les autorités des deux
cantons ont délivré des autorisations de tir. Peu après, le WWF et Pro Natura ont
déposé des recours à l’encontre de ces décisions, estimant que celles-ci portaient
atteinte aux droits national et international, que les troupeaux attaqués n’étaient, dans
la plupart des cas, pas protégés de manière efficace, et que l’autorisation de tir avait
été délivrée de manière peu transparente. Ces associations réclamaient en outre que
les recours en la matière soient assortis à l’avenir d’un effet suspensif sur les
autorisations de tir.
Les réactions politiques n’ont pas tardé et trois interventions parlementaires, pas
encore traitées par le parlement, ont été déposées dans la foulée : une motion
Freysinger (udc, VS) (Mo. 09.3790), qui demande que la Suisse dénonce la Convention
de Berne protégeant le loup, une motion Schmidt (pdc, VS) (Mo. 09.3813), qui charge le
gouvernement d'adresser une demande au Conseil de l'Europe pour que le loup passe
de la liste des "espèces de faune strictement protégées" (tel que spécifié dans la
Convention de Berne), à celle des "espèces de faune protégées", et une motion
Lustenberger (pdc, LU) (Mo. 09.3951), qui préconise une adaptation des dispositions
régissant la régulation du loup au travers d’une modification de l'ordonnance sur la
chasse. Dans sa prise de position, le Conseil fédéral a préconisé le rejet de la motion
Freysinger et l’acceptation des deux autres motions. Il s’est ainsi déclaré favorable à
une rétrogradation du loup du statut d' « espèce de faune strictement protégée » à
celui d' « espèce de faune protégée ». Le Conseil fédéral a par conséquent proposé
que la délégation suisse aborde le sujet du loup et de son statut de protection en
Europe dans le cadre de la nouvelle plate-forme « Grands prédateurs », créée sous
l'égide de la Convention alpine, et soutienne une proposition commune des pays alpins
visant à faire modifier le statut de protection auprès du Comité permanent de la
Convention de Berne à Strasbourg. Pour la révision du plan de loup, voir ici. 25

MOTION
DATUM: 06.11.2009
ELIE BURGOS

Enfin, le Conseil national a adopté trois motions, émanant respectivement de la CEATE-
CN ainsi que des députés Lustenberger (pdc, LU) (Mo. 09. 3951) et Schmidt (pdc, VS)
(Mo. 09.3812), chargeant le Conseil fédéral de modifier l’ordonnance sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages. Elles visent les dégâts causés par le
loup et le lynx et exigent l’octroi de plus de compétences aux cantons dans l’élaboration
de mesures temporaires pour réguler les populations d’espèces protégées en cas de
dégâts importants aux animaux de rente et de pertes considérables sur la chasse. Les
groupes écologiste et socialiste se sont opposés quasi unanimement aux trois objets. 26

MOTION
DATUM: 30.09.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER
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Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

1998 wurde die Finanzierung von Infrastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs
durch einen zweckgebundenen Mehrwertsteuerzuschlag (FinöV-Volksinitiative) vom
Volk gutgeheissen. Mit Annahme der neuen Bundesverfassung erhielt der Bundesrat
ausserdem die Kompetenz, die MWSt zugunsten des Alptransit anzuheben. Im
vergangenen Dezember hatte er entschieden, die neuen Mehrwertsteuersätze auf
Anfang Jahr einzuführen. Dagegen opponierte Lustenberger (cvp, LU). Bei kleinen
Unternehmen führe diese schrittweise Anpassung der MWSt zu grossen Mehrkosten. Mit
einer Motion verlangte er, dass die Abrechnung des MWSt deshalb nicht vierteljährlich
sondern wahlweise nur jährlich erfolgen soll. Um Steuerausfällen vorzubeugen, schlug
der Motionär die Einführung von Akontozahlungen auf Basis der Vorjahressteuern vor.
Der Rat überwies die Motion mit 100 zu 62 Stimmen. Ähnliche Anliegen vertraten auch
eine einfache Anfrage Triponez (fdp, BE) (An. 00.1049) und eine Interpellation Spoerry
(fdp, ZH) (In. 00.3085). Sie befürchteten bei einer schrittweisen Einführung der neuen
Mehrwertsteuerprozente ungerechtfertigt hohe Anpassungskosten für die Wirtschaft,
insbesondere im tiefpreisigen Detailhandel 27

MOTION
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Der Ständerat überwies eine Motion Lustenberger (cvp, LU) aus dem Nationalrat, die für
KMU eine jährliche statt vierteljährliche Abrechnung der MWSt verlangte. Bundesrat
Villiger teilte mit, dass die Botschaft bereits in Bearbeitung sei. 28

MOTION
DATUM: 07.06.2001
MAGDALENA BERNATH

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Der Ständerat befasste sich mit zwei im Vorjahr vom Nationalrat gutgeheissenen
Motionen von Lustenberger (cvp, LU). Er lehnte die Motion (Mo. 04.3596) über die
Förderung erneuerbarer Energien als erfüllt ab und nahm jene für ein Gesamt-
Energiekonzept für die nächsten 25 Jahre an. 29

MOTION
DATUM: 05.10.2006
ANDREA MOSIMANN

In der Herbstsession 2015 verhandelte der Ständerat als Zweitrat das erste
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050. Während die UREK-SR dem Rat das
Eintreten empfahl, verlangte eine Minderheit Hösli (svp, GL) Nichteintreten und ein
Antrag Hefti (fdp, GL) die Rückweisung der Vorlage an die UREK-SR mit dem Auftrag,
den Wirtschaftsstandort Schweiz nicht übermässig durch Förderabgaben zu belasten
und die Regulierungsdichte in der Vorlage zu senken. In der Eintretensdebatte wurde
von verschiedenen Seiten die grosse Arbeit verdankt, welche die UREK-SR in dieser
Sache geleistet habe. Obschon in jedem Votum der Eintretensdebatte gewisse
Vorbehalte vorgetragen wurden, so begrüssten doch ausser den Antragstellern Hösli
und Hefti alle das Eintreten auf das von Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) als
"Generationenvorlage" bezeichnete Geschäft. In der Abstimmung wurde mit grosser
Mehrheit Eintreten beschlossen, die Minderheit Hösli (Nichteintreten) erhielt nur 2
Stimmen, der Rückweisungsantrag Hefti 3 Stimmen. 
In der Detailberatung schlug die Kommission vor, den Richtwert der durchschnittlichen
inländischen Produktion im Jahre 2035 auf mindestens 11 400 Gigawattstunden zu
legen, was realistischer sei als die vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Nationalrat
übernommenen 14 500 GWh. Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte an der
Version des Nationalrates festhalten und eine Minderheit Theiler (fdp, LU) wollte den
Richtwert ganz aus der Vorlage streichen. Der Antrag für den höheren Richtwert
unterlag dem Kommissionsantrag mit 16 zu 27 Stimmen, der Antrag auf Streichen wurde
mit 32 zu 11 Stimmen abgelehnt.  
Zwei Minderheitsanträge Hösli (svp, GL), welche die Richtziele in Energie- und
Stromverbrauch gegenüber der Mehrheit tiefer ansetzen wollten, wurden ebenfalls
abgelehnt. Einen Einzelantrag Gutzwiller (fdp, ZH), welcher die vom Nationalrat gekippte
bundesrätliche Bestimmung zur Prüfung von Alternativen beim Bau eines neuen fossil-
thermischen Kraftwerks wieder aufnehmen wollte, wurde mit 21 zu 19 Stimmen
abgelehnt. Während die Kommissionsmehrheit an der bundesrätlichen Vorgabe eines
Energie-Richtplanes festhalten wollte, verlangte eine Minderheit Imoberdorf (cvp, VS)
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die Zustimmung zum Nationalrat, welcher diese Vorgabe gekippt hatte. Imoberdorf
beklagte, der Bund mische sich mit der bundesrätlichen Bestimmung in die
raumplanerische Kompetenz der Kantone ein. Obschon Bundesrätin Leuthard diese
Einmischung des Bundes bestritt, folgte die kleine Kammer mit 25 zu 15 Stimmen der
Minderheit und dem Nationalrat. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte dem Nationalrat
auch darin folgen, in einem Zusatz zu Artikel 13 die Unterstützung der Kantone durch
den Bund festzuhalten. Weil dies nach der zuvor abgelehnten Regelung sinnvoll sei,
sprach sich auch Bundesrätin Leuthard dafür aus und der Antrag wurde mit 32 zu 10
Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat in
den ersten beiden Absätzen des Artikels 14, welcher die Nutzung erneuerbarer Energie
als nationales Interesse einstuft und die Grundlage zur Interessenabwägung beim
Neubau von Kraftwerken in Schutzgebieten legt. Allerdings schuf die kleine Kammer
auch eine Differenz zur grossen, indem sie bei den zwei weiteren Absätzen des Artikels
dem Bundesrat folgte und sich dabei für die Anhörung von Umwelt- und
Heimatschutzverbänden aussprach. In diesem Zusammenhang wurde auf die
parlamentarische Initiative Eder (fdp, ZG) verwiesen, deren Anliegen damit teilweise
begegnet wurde. 
Bei Artikel 17 strich der Ständerat die Absätze, welche der Nationalrat eingefügt hatte,
mit der Begründung, die Abnahmepflicht von Strom zu staatlich vorgegebenen Preisen
sei zu bürokratisch. Eine Differenz zur grossen Kammer schuf der Ständerat weiter auch
bei Artikel 18, in welchem die Kommission des Ständerates das Konzept des
Eigenverbrauchs gemäss den Anforderungen der Praxis klarer regeln wollte. Die
Kommission hatte zusammen mit Fachleuten und dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen sowie Nationalrat Grossen (glp, BE), dessen diesbezüglicher
Antrag im Nationalrat angenommen worden war, eine Lösung gefunden, welche auch
von Bundesrätin Leuthard gutgeheissen und vom Ständerat ohne Einwände
angenommen wurde. Leuthard wies in diesem Zusammenhang auf die angenommene
parlamentarische Initiative der UREK-NR hin. Während die Kommissionsmehrheit in der
Frage der Förderung von Kleinwasserkraftwerken eine Untergrenze bei der Leistung von
300 Kilowatt setzen wollte, verlangte eine Minderheit Luginbühl (bdp, BE) eine
Untergrenze von 1 Megawatt. Luginbühl begründete dies mit den hohen Förderkosten,
die einer kleinen Leistung gegenüberstünden. Unterstützung erhielt der Antrag von
Ständerat Zanetti (sp, SO), welcher als "Vertreter der Fische" um eine höhere
Fördergrenze bat. Alle weiteren Voten von links bis rechts hielten fest, dass es eben
auch die Kleinkraftwerke brauche, um den Atomstrom zu ersetzen. Die Minderheit
Luginbühl unterlag in der Abstimmung schliesslich mit 18 zu 25 Stimmen. Ein
Einzelantrag Graber (cvp, LU) wollte Kleinproduzenten von der Direktvermarktung
befreien: Kleinproduzenten mit weniger als 1 Megawatt Leistung sollen vom
Netzbetreiber den Referenzmarktpreis für den produzierten Strom erhalten, da der
Aufwand der Selbstvermarktung gemessen an der Produktion zu hoch sei. Der Ständerat
verwarf den Antrag Graber und folgte im übrigen der Fassung des Bundesrates, was die
Schaffung einer Differenz zum Nationalrat bedeutete. In Artikel 22 wich die kleine
Kammer erneut von der nationalrätlichen Fassung ab: Sie strich die Festlegung der
maximal anrechenbaren Gestehungskosten auf höchstens 20 Rappen pro
Kilowattstunde. Ein Antrag Schmid (fdp, GR), der günstige Bundesdarlehen für neue
Wasserkraftwerke ermöglichen wollte, wurde kontrovers diskutiert und schliesslich mit
23 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die ständerätliche Kommission hatte neu ein als
Notfalllösung ausgelegtes Konzept zur Unterstützung der Grosswasserkraft
aufgenommen. Grosswasserkraftwerke, die aufgrund der schwierigen Marktlage in
finanzielle Probleme geraten, sollen für eine beschränkte Zeit Unterstützung erhalten -
dies, weil die Grosswasserkraft weiterhin eine zentrale Rolle im schweizerischen
Energiehaushalt einnehmen soll und Konkurse die Versorgungssicherheit gefährden
könnten. Die UREK-S schlug vor, die Unterstützung auf jährlich CHF 120 Mio. zu
beschränken sowie eine maximale Unterstützungsdauer von 5 Jahren festzulegen. Die
Finanzierung soll über den Netzzuschlagsfonds sowie über eine Wasserzinsreduktion
erfolgen. Laut Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI) soll eine Differenz zum
Nationalrat geschaffen werden, damit eine Lösung für die sich akzentuierenden
Probleme der Grosswasserkraft vertieft geprüft werden können. Gegen diese
Kommissionsmehrheit wandte sich eine Minderheit I Imoberdorf, die nur die
Finanzierung ändern wollte - keine Wasserzinsreduktion, stattdessen grössere Beiträge
aus dem Netzzuschlagfonds - und eine Minderheit II Theiler, die im Vertrauen auf die
Marktkräfte ganz auf die vorgeschlagene Notfallunterstützung verzichten wollte. Ein
Einzelantrag Engler (cvp, GR) wollte die Grosswasserkraft substanziell an den KEV-
Beiträgen teilhaben lassen, wurde aber vor der Abstimmung zurückgezogen. Die beiden
Minderheitsanträge unterlagen mit 33 zu 11 und mit 32 zu 11 Stimmen bei einer
Enthaltung. Die Kommission schlug weiter Regelungen vor, um Rückerstattungen des
Netzzuschlages zu begrenzen und auf stromintensive Unternehmen zu beschränken.
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Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte die Rückerstattung des Netzzugschlages für
Unternehmen in förderungswürdigen Regionen verstärken und ein Einzelantrag
Germann (svp, SH) verlangte, dass alle Grossverbraucher dann eine Rückerstattung des
Netzzuschlages erreichen können, wenn sie interne Massnahmen für Energieeffizienz
nachweisen. Sowohl Kommissionssprecher Bischofberger wie auch Bundesrätin
Leuthard wiesen darauf hin, dass es hier um die Finanzierung der KEV gehe und nicht
um Wirtschaftsförderung und schon gar nicht um Regionalpolitik. Die Grossverbraucher
profitierten schon heute gegenüber den KMU, weil sie auf dem liberalisierten Markt
einkaufen können. Könnten sie ihre Netzzuschläge zurückforden, müssten die Abgaben
von kleineren Unternehmen und von Haushalten höher sein, um die angestrebte
Alimentation der KEV zu erreichen. Sowohl der Minderheits- wie auch der Einzelantrag
wurden in der Abstimmung deutlich verworfen. In Abweichung vom Nationalrat wollte
die Kommissionsmehrheit die Kompetenzen zur Ausgestaltung von Vorschriften im
Gebäudebereich den Kantonen überlassen. Ein Antrag Hess (fdp, OW) wollte in dieser
Frage die nationalrätliche Fassung beibehalten und eine Minderheit Bruderer Wyss (sp,
AG) verlangte, dass die von der Kommissionsmehrheit abgelehnten Regelungen zu
effizienten Geräten, zur Haustechnik und zur Energieverbrauchserfassung beibehalten
werden. Während der Minderheitsantrag Bruderer Wyss abgelehnt wurde, erklärte eine
Ratsmehrheit mit Unterstützung von Bundesrätin Leuthard ihre Zustimmung zum Antrag
Hess. Mit dem vom Nationalrat aufgenommenen Bonus-Malus-System für
Stromlieferanten war die Kommissionsmehrheit nicht einverstanden, sie beantragte
dem Rat, diesen Artikel zu streichen. Eine Minderheit Cramer (grüne, GE) wollte dem
Nationalrat folgen und eine Minderheit Diener Lenz (glp, ZH) schlug andere Regelungen
vor, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Der Rat zog die Minderheit Diener Lenz der
Minderheit Cramer deutlich vor, gab aber in einer zweiten Abstimmung der Mehrheit
mit 23 zu 21 Stimmen den Vorzug, so dass der Artikel gestrichen wurde. Die
Kommissionsmehrheit wollte die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Nationalrat
übernommene Lösung für das Einspeisevergütungssystem nicht mittragen und
beantragte die Streichung der Artikel 39 und 76. Der Rat stimmte zu, die geschaffene
Differenz erlaube es dem Nationalrat, in dieser Sache weiter nach einer brauchbaren
Lösung zu suchen. Mit 27 zu 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen strich der Ständerat die
sogenannte "Dreckstromabgabe", eine Abgabe auf nicht garantiert CO2-freien Strom.
Was von der Kommission als Stützung der einheimischen Wasserkraft gedacht war,
erschien der Ratsmehrheit als kaum tragbare "Industriesteuer". Die Ratskommission
wollte weiter, dass die Hälfte der Rückbaukosten von den Steuern abgezogen werden
kann, wenn statt einer Gebäudesanierung ein Ersatzneubau realisiert wird. Eine
Minderheit Luginbühl (bdp, BE) beantragte die Streichung und berief sich dabei auch
auf die Finanzdirektoren- und Energiedirektorenkonferenz. Mit 25 zu 15 Stimmen bei
einer Enthaltung folgte der Rat dieser Minderheit. Der Ständerat folgte dem Bundesrat
und dem Nationalrat in der Änderung des Kernenergiegesetzes bezüglich der
Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen und nahm das Verbot der
Wiederaufbereitung an. Ständerat Eberle (svp, TG) hielt fest, dass es sich dabei um eine
Ressourcenverschwendung "der gröberen Art" handle, verzichtete aber auf einen
Antrag, weil er diesen für chancenlos hielt. Die vom Nationalrat eingebrachte Regelung
eines Langzeitbetriebskonzepts, welches die Betreiber eines AKW nach 40
Betriebsjahren vorlegen müssten, war in der ständerätlichen Kommission sehr
kontrovers diskutiert und schliesslich mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt worden. Eine
Minderheit Diener Lenz beantragte dem Rat, dem Nationalrat zuzustimmen und die
Langzeitbetriebskonzepte gutzuheissen. Während die Ständeräte Eberle (svp, TG) und
Theiler (fdp, LU) die bisherigen Sicherheits- und Aufsichtsmechanismen lobten und
Änderungen als gefährlich darstellten, betonten die Ständerätinnen Diener Lenz (glp,
ZH) und Bruderer Wyss (sp, AG), dass das ENSI selber solche Konzepte wünsche und die
Sicherheit ohne diese Konzepte durch ausbleibende Investitionen gefährdet sei. Mit 25
zu 20 Stimmen folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit und strich die
Langzeitbetriebskonzepte aus dem Gesetz. Eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre, die
eine Minderheit Berberat (sp, NE) einbringen wollte, fand keine Mehrheit im Rat. Bevor
das Geschäft in der Schlussabstimmung mit 27 zu 4 Stimmen bei 8 Enthaltungen
angenommen wurde, drückte Ständerat Recordon (grüne, VD) in deutlichen Worten sein
Missfallen über die vom Ständerat getroffenen Entscheide aus - er werde Mühe haben,
nach diesen Entscheiden auf das Ende der Legislatur anstossen zu können. 30
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Alternativenergien

Pour ce qui est de la biomasse, le Conseil national a accepté une motion Lustenberger
(pdc, LU) demandant au Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires afin, qu’au
niveau des technologies, des entraves puissent être évitées et des interdictions levées.
Le Conseil des Etats devra encore se prononcer sur cette motion. 31

MOTION
DATUM: 17.09.2013
LAURENT BERNHARD

Eine im Nationalrat 2013 angenomme Motion Lustenberger (cvp, LU) unter dem Titel
"Für eine sachgerechte Verwendung von Biomasse-Reststoffen und gegen
Technologieverbote" wurde am 27. November 2014 im Ständerat behandelt. Die Motion
verlangt Anpassungen des Umweltschutzgesetzes, der Abfallverordnung, der
Luftreinhalte-Verordnung, des Gewässerschutzgesetzes und der
Gewässerschutzverordnung, um Hürden für neue Verfahren der Biomasse-Verwertung
abzubauen. Der Bundesrat und eine Minderheit Berberat (sp, NE) hatten die Ablehnung
der Motion beantragt mit der Begründung, neue Verfahren müssten den geltenden
Umweltgesetzen und -verordnungen genügen. Die kleine Kammer nahm die Motion
trotzdem mit 24 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung an. 32

MOTION
DATUM: 27.11.2014
NIKLAUS BIERI

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

In Erfüllung der Motionen Büttiker (fdp, SO) (10.3921) und Hochreutener (cvp, BE)
(10.3914) sowie zweier Motionen der Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen
(KVF) beider Räte (12.3330 / 12.3401), welche 2012 überwiesen worden waren, legte der
Bundesrat im Mai seine Botschaft zu Bau und Finanzierung eines 4-Meter-Korridors
auf den Zulaufstrecken zur NEAT am Gotthard vor. Das Geschäft enthielt das
Bundesgesetz über den Bau und die Finanzierung eines 4-Meter-Korridors sowie den
Bundesbeschluss über den Gesamtkredit. Um die Gotthardachse bis 2020 in einen
durchgehenden 4-Meter-Korridor umzubauen, sind zwischen Basel und der
Alpensüdseite 170 Ausbaumassnahmen umzusetzen. Dazu zählen Tunnelanpassungen
und Änderungen an Perrondächern, Fahrleitungen, Signalanlagen und Überführungen,
sowie der Neubau des Bözbergtunnels. Die Massnahmen in der Schweiz wurden auf
rund CHF 710 Mio. veranschlagt, die Massnahmen für Anschlüsse in Italien auf
CHF 230 Mio. Die Finanzierung könne zunächst über den FinöV-Fonds und später über
den Bahninfrastrukturfonds BIF vorgenommen werden. Der Bundesrat hielt fest, dass
die Mittel ausreichten, um neben allen beschlossenen Projekten im Rahmen von FABI
auch den 4-Meter-Korridor zu realisieren. Am 25. September trat der Ständerat ohne
Gegenantrag auf die Vorlage ein. Die KVF-SR stellte den Mehrheitsantrag, den Artikel 1
des Bundesgesetzes so zu ändern, dass nicht nur die Gotthardstrecke erwähnt wird,
sondern allgemein die Nord-Süd-Verbindung. Damit könnten auch Massnahmen auf der
Lötschberg-Linie ergriffen werden, ohne dass eine Gesetzesänderung notwendig
würde. Eine Minderheit Theiler (fdp, LU) beantragte die Annahme des bundesrätlichen
Vorschlages. Der Ständerat stimmte mit 23 zu 20 Stimmen für den Mehrheitsantrag. Die
von der KVF-SR in Artikel 2 beantragte Streichung der Massnahmen in
Giubiasco–Lugano Vedeggio (mit Kosten von CHF 10 Mio.) fand im Rat dagegen keine
Mehrheit, er folgte dem Antrag des Bundesrates mit 26 zu 9 Stimmen. Hinsichtlich der
Massnahmen für die Anschlüsse in Italien wollte die KVF-SR mit ihrem Mehrheitsantrag
aufnehmen, dass für A-fonds-perdu-Beiträge an Italien ein überwiegendes Interesse
der Schweiz gegeben sein muss. Ein Minderheitsantrag wollte verhindern, dass der
Bundesrat eine Carte blanche für finanzielle Vereinbarungen mit Italien erhält. Der Rat
folgte allerdings dem Mehrheitsantrag mit 31 zu 11 Stimmen und löste mit qualifiziertem
Mehr von 36 zu 6 Stimmen die Ausgabenbremse. Bei der Finanzierung forderte die
Mehrheit der KVF, dass diese zu einem Drittel aus Mineralölsteuererträgen und zu zwei
Dritteln aus FinöV bzw. FABI erfolgen solle. Der Minderheitenantrag Imoberdorf (cvp,
VS) beantragte dagegen die Annahme des bundesrätlichen Vorschlages, welcher eine
Finanzierung rein aus FinöV und später aus dem BIF vorsah. Gegen die Teilfinanzierung
mit Mitteln aus dem Strassenverkehr wurde vorgebracht, dass von diesen Mitteln
bereits sehr viel für den Schienenverkehr eingesetzt werde und dass eine weitere
Beanspruchung dieser Mittel die Zustimmung zur Vignettenpreiserhöhung und zu FABI
in den jeweiligen Volksabstimmungen gefährden könnte. Der Rat entschied deshalb
gegen weitere Mittel aus dem Strassenverkehr und nahm den Minderheitsantrag mit 28
zu 15 Stimmen an. Eine Minderheit Stadler (glp, UR) wollte schliesslich die zulässigen
Höchstmasse für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen aufnehmen und zwar so, dass
sogenannte Gigaliner (mit einer Länge von 25 Metern und einem Gewicht von bis zu 60
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Tonnen) nicht zugelassen würden. Gegen diesen Vorschlag wurde vorgebracht, dass die
Gesetzesebene der falsche Ort sei, um die Dimensionen von Fahrzeugen zu regeln und
er wurde entsprechend mit 23 zu 15 Stimmen abgelehnt. In der Gesamtabstimmung
nahm der Ständerat das Bundesgesetz einstimmig (bei 7 Enthaltungen) an. In der
Debatte des Bundesbeschlusses zum Gesamtkredit forderte der Mehrheitsantrag der
KVF-SR eine Erhöhung der Beiträge an Massnahmen in Italien (Lötschberg-Simplon-
Linie) um zusätzliche CHF 50 Mio. Dagegen wurde von Bundesrätin Leuthard
eingewendet, dass die Schweiz mit Italien in Verhandlungen stehe und es taktisch falsch
sei, den gesprochenen Betrag noch vor Abschluss der Verhandlungen aufzustocken.
Zudem sei es unschön gegenüber jenen Kantonen, deren Anliegen zu FABI aus
finanziellen Gründen zurückgestellt worden seien. Bei je 21 Stimmen für und gegen den
Mehrheitsantrag entschied der Stichentscheid des Präsidenten für den
Mehrheitsantrag. Die Ausgabenbremse wurde mit 24 zu 18 Stimmen gelöst und in der
Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Bundesbeschluss zum Gesamtkredit mit
26 zu 15 Stimmen an. Am 5. Dezember trat der Nationalrat ebenfalls ohne Gegenantrag
auf die Vorlage ein. Im Nationalrat wurden die gleichen Punkte diskutiert wie im
Ständerat. Die grosse Kammer folgte ihrer Schwester in der allgemeinen Formulierung
des Geltungsbereichs entgegen einem Minderheitenantrag Binder (svp, ZH), welcher die
Zustimmung zur bundesrätlichen Fassung forderte, mit 111 zu 73 Stimmen. Wie im
Ständerat waren auch im Nationalrat die Beiträge an Italien umstritten: Während der
Mehrheitsantrag der KVF-NR die Zustimmung zur ständerätlichen Fassung beantragte,
forderte eine Minderheit 1 Binder (svp, ZH), dass der Bundesrat zwar selbständig
Darlehen an Italien vergeben dürfe, für A-fonds-perdu-Beiträge aber die Zustimmung
der Bundesversammlung vorzusehen sei. Eine Minderheit 2 Binder (svp, ZH) forderte die
integrale Streichung des Artikels zu Beiträgen an Italien. Begründet wurde dies mit dem
Territorialprinzip: Die Schweiz solle nur auf Schweizer Boden investieren. Dem wurde
von grünliberaler, sozialdemokratischer und grüner Seite entgegengehalten, dass die
NEAT ohne Anschluss im Süden nicht den vollen Nutzen zur Verkehrsverlagerung
entfalten könne. Der Mehrheitsantrag wurde den beiden Minderheitsanträgen deutlich
vorgezogen, Gegenstimmen kamen fast ausschliesslich aus der SVP-Fraktion. Die
Ausgabe wurde mit 138 zu 48 Stimmen angenommen, nur die SVP-Fraktion trat auf die
Ausgabenbremse. Eine Minderheit Hardegger (sp, ZH) verlangte die Aufnahme von
Höchstmassen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen in Artikel 9 des
Strassenverkehrsgesetzes sowie einen entsprechenden Verweis im Bundesgesetz zum
4-Meter-Korridor. Wie schon im Ständerat wurde dagegengehalten, dass dafür die
Verordnungs- und nicht die Gesetzesebene vorgesehen sei. Der Nationalrat nahm den
Minderheitenantrag Hardegger trotzdem mit 119 zu 60 Stimmen an. In der
Gesamtabstimmung wurde das Bundesgesetz einstimmig mit 178 Stimmen bei 2
Enthaltungen angenommen. In der Debatte zum Bundesbeschluss über den
Gesamtkredit verlangte eine Minderheit Huber (fdp, UR), der bundesrätlichen Vorlage
nachzukommen und die vom Ständerat eingebrachten CHF 50 Mio. für Massnahmen in
Italien auf der Lötschberg-Simplon-Linie zu streichen. Der Nationalrat folgte aber
seiner Kommission und nahm den Bundesbeschluss im Sinne des Ständerates mit 104
gegen 72 Stimmen an, wobei die Gegenstimmen aus den Fraktionen von FDP und SVP
stammten. Die Ausgabenbremse wurde gelöst und mit 115 zu 67 Stimmen wurde das
Geschäft angenommen. Am 10. Dezember verhandelte der Ständerat die Differenz und
folgte dem Nationalrat darin, die Höchstmasse von Fahrzeugen nicht ins Bundesgesetz
zum 4-Meter-Korridor sondern ins Strassenverkehrsgesetz zu schreiben. In der
Schlussabstimmung vom 13. Dezember nahm der Ständerat die Vorlage mit 37 zu 1
Stimme an, der Nationalrat mit 143 zu 36 Stimmen. Die Gegenstimmen kamen
ausschliesslich aus der SVP-Fraktion. 33

Im Rahmen der Debatte zum Bundesgesetz über den Bau und die Finanzierung eines 4-
Meter-Korridors war 2013 festgehalten worden, dass neben dem Korridor durch den
Gotthard auch die Lötschberglinie ausgebaut werden soll. Da es auf der Lötschberglinie
auf der italienischen Seite zwischen Iselle und Domodossola immer wieder zu
Betriebsproblemen kommt, beauftragte die Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen des Nationalrats mit einem Postulat den Bundesrat, zu prüfen, ob die
Effizienz der Lötschberg-Simplon-Achse durch die Übernahme von Betrieb und
Unterhalt der besagten Strecke durch SBB oder BLS erhöht werden könnte. Der
Nationalrat behandelte dieses Postulat in der Sondersession am 6. Mai 2014. Eine
Minderheit Binder (svp, ZH) beantragte die Ablehnung des Postulats und auch der
Bundesrat sprach sich in seiner Stellungnahme deutlich gegen das Postulat aus.
Während die Kommissionsminderheit mit den Kostenfolgen und der Verletzung des
Territorialprinzips argumentierte, betonte Bundesrätin Leuthard, dass ein solches
Übernahmeersuchen in Italien als arroganter und unfreundlicher Akt verstanden

POSTULAT
DATUM: 06.05.2014
NIKLAUS BIERI
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werden würde. Die Vertreter der Kommissionsmehrheit machten dagegen geltend, dass
die Anschlussstrecke für die ganze Achse von grösster Wichtigkeit sei. Der Nationalrat
nahm das Postulat äusserst knapp an: Mit Stichentscheid des Ratspräsidenten
Lustenberger (cvp, LU) bei 87 zu 87 Stimmen und einer Enthaltung. 34

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Im Frühling nahm der Nationalrat die Beratungen zur Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes in Angriff. Dieses will die Nebenerwerbsmöglichkeiten für die
Landwirtschaft verbessern, Bauten für hobbymässige Tierhaltung erleichtern und
Aufstockungen und Umnutzungen bestehender landwirtschaftlicher Wohnbauten für
landwirtschaftsfremdes Wohnen ermöglichen. Die Grünen beantragten vergeblich
Nichteintreten; für sie widersprach die Vorlage dem grundsätzlichen Ziel der
Raumplanung, die beschränkte Ressource Boden haushälterisch zu nutzen, da sie einer
weiteren Zersiedlung Vorschub leiste. Stattdessen solle der Bundesrat eine separate
Botschaft zur Energiegewinnung aus Biomasse durch die Bauern vorlegen. Bundesrat
Leuenberger hielt eine leichte Liberalisierung zugunsten des Agrotourismus und
zugunsten der Energieproduktion hingegen für vertretbar. In der Detailberatung folgte
der Nationalrat mit geringfügigen Ausnahmen dem Entwurf des Bundesrates und der
vorberatenden UREK. Er verwarf einen Minderheitsantrag Brunner (svp, SG), aus
Biomasse nicht nur Energie zu gewinnen, sondern auch andere Verwertungsarten zu
erlauben, hiess aber einen Kompromissvorschlag Lustenberger (cvp, LU) gut, der
Anlagen zur Gewinnung von Kompost aus Biomasse besser stellen will. Weitere
Abänderungswünsche von Seiten der SVP und der Grünen blieben alle chancenlos: So
sind Bauten und Anlagen abzureissen, wenn die entsprechende Sonderbewilligung
wegfällt, Landwirte, die für die Sicherung ihrer Existenz auf ein Zusatzeinkommen
angewiesen sind, sollen betriebsnahe nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe
errichten dürfen, und nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe in der
Landwirtschaftszone müssen den gleichen gesetzlichen Anforderungen genügen wie
vergleichbare Betriebe in der Bauzone. Abgelehnt wurde auch ein Antrag Dupraz (fdp,
GE), der den Kantonen die Kompetenz geben wollte, den Umbau von Bauten und
Anlagen in Wohngebäude zu gestatten, sofern dies nicht mit neuen Infrastrukturen,
Strassen, Kanalisation etc. zulasten der Gemeinwesen verbunden ist; solch eine
umfassende Änderung gehöre gemäss Nationalrat in die Totalrevision des
Raumplanungsgesetzes. Gegen den Willen der SVP dürfen die Kantone wie vom
Bundesrat beantragt weitergehende Bestimmungen zum Schutz der Landschaft
erlassen. Das Geschäft passierte die Gesamtabstimmung mit 139:18 Stimmen bei 7
Enthaltungen. Der Rat verlängerte die Frist zur Behandlung der parlamentarischen
Initiative Dupraz (fdp, GE), welche den Kantonen die Kompetenz zur Bewilligung von
Umbauten in der Landwirtschaftszone geben will. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat überwies ein Postulat Imoberdorf (csp, VS), das vom Bundesrat eine
Übersicht über bestehende raumplanerische Bestimmungen zum Agrotourismus im
angrenzenden Ausland verlangte. Es forderte von der Regierung, dass diese aufzeige,
wie das Schweizer Recht im Rahmen einer umfassenden Teilrevision des RPG an die
weniger restriktiven, ausländischen Bestimmungen angepasst werden könnte. Dieser
Vorstoss nahm das Anliegen einer abgeschriebenen Motion Zemp (cvp, AG) wieder auf,
welche aufgrund eingeschränkter raumplanerischer Möglichkeiten bereits im 2008 um
die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Agrotourismus im Vergleich zum
benachbarten Ausland besorgt war. 36

POSTULAT
DATUM: 01.06.2011
MARLÈNE GERBER

Mit Stichentscheid des Nationalratspräsidenten Ruedi Lustenberger (cvp, LU) nahm die
grosse Kammer als Erstrat eine Motion Müller-Altermatt (cvp, SO) zur Schaffung eines
nationalen Kompetenzzentrums Boden an. In seinem Anliegen verwies der Motionär
auf den Umstand, dass von Seiten der Kantone kaum flächendeckende digitale
Bodendaten vorliegen würden. Eine zentrale Stelle soll nicht nur Bodendaten verwalten,
sondern darüber hinaus verbindliche Standards zur Datenerhebung und Interpretation
definieren, damit an Bedeutung gewinnende Querschnittsaufgaben, beispielsweise im
Bereich Raumplanung, Ernährungssicherheit, Klimawandel und Hochwasserschutz, mit
den notwendigen Bodeninformationen angegangen werden können. Bundesrätin
Leuthard zeigte Verständnis für das Anliegen, lehnte es jedoch wegen hohem
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Ressourcenaufwand ab und erachtete es angesichts bereits bestehender Instrumente,
namentlich der Arealstatistik sowie der nationalen Bodenbeobachtung (Nabo), als nicht
vordringlich. In diesem Zusammenhang verwies sie insbesondere auf die seit 2012
bestehende nationale Bodendatenbank (Nabodat) zur Aufarbeitung und Harmonisierung
von Bodeninformationen, welche nach Projektabschluss entsprechende Daten zu einem
Drittel der landwirtschaftlich genutzten Böden in der Schweiz enthalten soll. Den
bundesrätlichen Antrag stützten die Fraktionen der SVP und FDP, eine Mehrheit der
BDP-Fraktion sowie einzelne Vertreter der CVP/EVP-Fraktion. 37

Wohnungsbau und -eigentum

Lors de l'élaboration de la loi sur les produits de constructions (LPCo) et avec la reprise
du droit européen y relatif, les contraintes pour les PME devaient se réduire et les
procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performances se
simplifier. Selon Daniel Fässler (pdc, AI) c'est en réalité le contraire qui se passe. En
reprenant l'interviention de Ruedi Lustenberger (pdc, LU), il demande une meilleure
considération des intérêts des PME dans la mise en œuvre de la LPCo. Le conseiller
national souligne le risque de pénalisation des PME face aux grandes entreprises en cas
de maintien de la situation actuelle. Il charge le Conseil fédéral d'examiner les mesures
pouvant réduire les contraintes administratives et financières pesant sur les PME et de
transmettre son rapport aux chambres. 
Le Conseil fédéral souhaite le rejet du postulat. Comme lors de l'élaboration de la
LPCo, il poursuit également l'objectif de réduction des contraintes pour les PME dans la
mise en œuvre de la loi. Le Conseil fédéral rappelle que les systèmes choisis
d'évaluation et de vérification de la constance des performances impliquaient le moins
de contraintes pour les fabricants et qu'il n'est pas possible de les simplifier davantage
sans compromettre l'équivalence des produits de construction avec le droit européen.
La mise en œuvre étant toute récente, le Conseil fédéral estime qu'il est encore trop
tôt pour l'évaluer. Le Conseil national, par 139 voix contre 50 et 1 abstention, adopte le
postulat. 38

POSTULAT
DATUM: 04.05.2017
DIANE PORCELLANA

Umweltschutz

Naturschutz

Eine Verdoppelung der Bundesmittel für Pärke von nationaler Bedeutung von CHF 10
Mio. auf 20 Mio. pro Jahr wünschte sich René Imoberdorf (csp, VS) mittels einer Motion.
Der Walliser Ständerat begründete sein Anliegen mit der rasant ansteigenden Zahl an
Naturpärken. Darüber hinaus stiess sich der Motionär an der Tatsache, dass die beiden
gegenwärtigen Nationalparkprojekte jährlich mit je CHF 600'000 vom Bund unterstützt
würden, während der bestehende Nationalpark jeweils CHF 3 Mio. erhalte. Letzterer
Posten addiert sich jedoch zu den genannten Finanzhilfen im Umfang von CHF 10 Mio.
hinzu. Im Ständerat fand das Anliegen mit 25 zu 10 Stimmen bei fünf Enthaltungen eine
deutliche Mehrheit. Dies entgegen der bundesrätlichen Ansicht, dass diese Frage
ganzheitlich im Rahmen des sich in Ausarbeitung befindenden Aktionsplans zur
Strategie Biodiversität Schweiz geklärt werden müsse. Dem Nationalrat lag ein
Ablehnungsantrag einer bürgerlichen Kommissionsminderheit vor, die sich nicht etwa
gegen die Naturpärke als solche richtete - die ganze Schweiz sei ein wunderbarer
Naturpark, so Felix Müri (svp, LU) als Sprecher der Minderheit - vielmehr fehle es an
Innovation und Wettbewerb; ein Umstand, der sich durch die rasant wachsende
staatliche Unterstützung zementiere. Mit 104 zu 70 Stimmen liess sich die Mehrheit der
grossen Kammer jedoch nicht beirren und überwies die Motion. 39

MOTION
DATUM: 11.09.2014
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Naturgefahren

Sur préavis favorable du Conseil fédéral, le Conseil national a approuvé tacitement une
motion Ruedi Lustenberger (pdc, LU) chargeant le gouvernement d’adapter le plan
financier pour la réalisation des ouvrages et installations de protection contre les
crues pour les années 2010 et 2011. Les cantons comme la Confédération ont en effet
constaté une insuffisance de moyens à court terme nécessitant un financement fédéral
complémentaire de l’ordre de 200 millions de francs pour les années 2010 et 2011. Le
Conseil fédéral a par ailleurs indiqué qu’un mode de financement alternatif était à
l’étude pour la période débutant en 2012. 40

MOTION
DATUM: 19.12.2008
NICOLAS FREYMOND

Préoccupées non seulement par les lacunes révélées par l’analyse des crues de 2005
publiée par l’OFEV l’année précédente mais aussi par le problème récurrent du
financement des mesures de protection, les chambres ont transmis au Conseil fédéral
une motion de la CEATE-CN le chargeant d’adapter le budget et le plan financier des
années 2009 à 2011, de telle sorte que la Confédération puisse honorer ses obligations
vis-à-vis des cantons concernant la prévention des dangers naturels. En outre, à la suite
du Conseil national l’année précédente, le Conseil des Etats a adopté tacitement la
motion Ruedi Lustenberger (pdc, LU) chargeant le gouvernement d’adapter le plan
financier pour la réalisation des ouvrages et installations de protection contre les crues
pour les années 2010 et 2011(Mo. Lustenberger; 08.3748). Le Conseil fédéral doit par
ailleurs élaborer un dispositif assurant le financement à long terme des mesures de
prévention des dangers naturels à partir de 2011. Les chambres ont décidé de ne pas
donner suite à une initiative du canton de Berne allant dans le même sens, estimant
que ses objectifs étaient déjà atteints(Kt.Iv. Bern, 08.319). 41

MOTION
DATUM: 31.12.2009
NICOLAS FREYMOND

Gewässerschutz

Um gegen die durch Medikamente, Hormone und Biozide verursachte und für Fische
und andere Wasserlebewesen äusserst schädliche Mikrovereinigung der Gewässer
vorzugehen, präsentierte der Bundesrat im Juni eine Botschaft zur Änderung des
Gewässerschutzgesetzes. Der auf eine im Jahr 2011 überwiesene Motion der UREK-SR
zurückgehende Gesetzesentwurf war im Vorjahr in die Vernehmlassung geschickt
worden. Um den Anteil von Mikroverunreinigungen im gesäuberten Abwasser zu
vermindern, sollen 100 Abwasserreinigungsanlagen (ARA) insbesondere in
dichtbesiedelten Regionen der Schweiz entsprechend aufgerüstet werden. Zur Deckung
von 75% der bei der Aufrüstung der Abwasserreinigungsanlagen anfallenden Kosten
soll mit der Gesetzesänderung eine zweckgebundene Spezialfinanzierung geschaffen
werden, mit welcher die Grundlage für eine von der gesamten Wohnbevölkerung der
Schweiz zu entrichtende Abwasserabgabe geschaffen wird. Diese soll der Bund bei den
ARA voraussichtlich bis zur Deckung der Aufrüstungskosten von ca. CHF 1,2 Mia. im Jahr
2040 erheben. Die Höhe der Abgabe, die sich an der Anzahl der an die ARA
angeschlossenen Personen orientiert, soll den Betrag von CHF 9 pro Jahr und
Einwohner nicht übersteigen. Die Ergebnisse der im Vorjahr durchgeführten
Vernehmlassung zeigten, dass 130 der insgesamt 147 eingegangenen Stellungnahmen die
Einführung einer gesamtschweizerischen Abwasserabgabe grundsätzlich begrüssten.
Unter den ablehnenden Stellungnehmenden befanden sich der Kanton Jura, die SVP
und die Industrieverbände. Verschiedene Vernehmlasser hatten zudem verlangt, die um
eine zusätzliche Klärstufe ausgebauten Abwasserreinigungsanlagen von der Einziehung
einer solchen Abgabe zu befreien, da diese durch den erfolgten Ausbau bereits höhere
Gesamtkosten tragen müssten. Diese Bestimmung wurde vom Bundesrat nach der
Vernehmlassung in die Botschaft aufgenommen. Dem Ständerat, der die Vorlage in der
Wintersession als Erstrat behandelte, lag ein Minderheitsantrag Imoberdorf (csp, VS)
vor, der zusätzlich zu Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen auch
Massnahmen zur Nitrifikation subventionieren wollte. Damit sollte eine Benachteiligung
von 30 ARA in der Romandie verhindert werden, die während der in den 90er Jahren
durch den Bund erfolgte Subventionierung der Stickstoffbehandlung nicht
berücksichtigt wurden, weil sie gemäss dem damaligem Gewässerschutzgesetz gar nicht
zur Nitrifikation verpflichtet gewesen waren. Bundesrätin Leuthard stellte sich gegen
diesen Antrag. Experten wie der Verband Schweizer Abwasser- und
Gewässerschutzfachleute (VSA) und das Wasserforschungsinstitut EAWAG seien der
Ansicht, dass Nitrifikation zur Eliminierung von Spurenstoffen nicht notwendig sei.
Weiter seien die während den 90er Jahren eingesetzten Subventionsgelder in einigen
Westschweizer Kantonen sogar überdurchschnittlich hoch ausgefallen und darüber
hinaus würden mit diesem Zusatz diejenigen ARA benachteiligt, welche sich damals
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freiwillig und ohne Bundessubventionen zur Aufrüstung entschieden hätten. Der
Minderheitsantrag fand mit 15 zu 22 Stimmen keine Mehrheit und der Ständerat
überwies die unveränderte Botschaft an den Nationalrat, welcher im Berichtsjahr noch
keine Stellung dazu nahm. 42

Allgemeiner Umweltschutz

Der Nationalrat lehnte zwei Vorstösse zum Klimarappen ab: Die Motion Lustenberger
(cvp, LU), mit welcher gefordert wurde, den Klimarappen nicht zu exportieren und die
Motion der sozialdemokratischen Fraktion zur Legalisierung des Klimarappens (Mo.
04.3089). 43

MOTION
DATUM: 21.03.2007
ANDREA MOSIMANN

Klimapolitik

Das Parlament überwies im Berichtsjahr die Motion Lustenberger (cvp, LU), welche den
Bundesrat auffordert, darauf hinzuwirken, dass verbautes Holz im Rahmen des Kyoto
Protokolls als CO2-Senke anrechenbar wird. 44

MOTION
DATUM: 21.03.2007
ANDREA MOSIMANN

Abfälle

Im Dezember 2016 äusserte sich der Nationalrat positiv zur sachgerechten Verwendung
von Biomasse. Das in Form einer Motion Semadeni (sp, GR) vorliegende Anliegen
forderte, dass biogene Abfälle vergärt oder stofflich verwertet werden sollten, bevor sie
dem Nährstoffkreislauf endgültig entzogen und verbrannt würden. Eine Verbrennung
wäre nur noch erlaubt, wenn sich die Verwertung oder Vergärung als nicht sachgerecht
oder nicht möglich herausstellen würde. Damit geht das Anliegen im Bereich der
Nahrungsmittelabfälle weniger weit als die bereits überwiesene parlamentarische
Initiative Chevalley (glp, VD), die ein komplettes Verbrennungsverbot fordert, jedoch
etwas weiter als eine 2014 überwiesene Motion Lustenberger (cvp, LU), die ebenfalls die
sachgerechte Verwendung von Biomasse-Reststoffe fördern wollte. Der Nationalrat
stimmte dem Anliegen der Bündner Sozialdemokratin auf Antrag des Bundesrates
stillschweigend zu. Das Geschäft gelangt nun an den Zweitrat. 45

MOTION
DATUM: 16.12.2016
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Löhne

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a publié le 3 mai un rapport sur les mesures
d’accompagnement à la libre circulation des personnes. Ce rapport a établi que 38%
des entreprises étrangères contrôlées ayant détaché des travailleurs en Suisses n’ont
pas respecté les salaires minimaux fixés par les conventions collectives de travail (CCT).
Le bâtiment, les métiers liés à la sécurité, le nettoyage et le jardinage étaient les
domaines les plus touchés. Dans la foulée de ce rapport, le Conseil fédéral a décidé de
renforcer la lutte contre les abus liés à la libre circulation des personnes. Le 6 juillet, il a
chargé le Département fédéral de l’économie (DFE) d’élaborer un projet de loi
permettant de combler les lacunes légales concernant l'exécution des mesures
d'accompagnement. Il a notamment été question d’élargir les possibilités de sanction
face aux abus des contrats types de travail ou des conventions collectives ainsi que de
lutter contre le phénomène des « faux indépendants ». Certaines entreprises
étrangères font travailler leurs employés en Suisse sous le statut d'indépendants alors
que ces personnes sont salariées. De cette manière, ces entreprises échappent aux
conditions salariales minimales imposées. Lors d’une session extraordinaire sur la
situation économique et sociale de la population qui a eu lieu dans le cadre de la
session d’automne, le Conseil national a adopté quatre motions destinées à combattre
le recours à ces indépendants fictifs. La motion Hiltpold (plr, GE) a eu pour but de
charger le Conseil fédéral d'apporter des précisions sur le statut des indépendants et
notamment sur les contrôles à effectuer pour déceler les faux indépendants. La motion
Lustenberger (pdc, LU) a exigé que le Conseil fédéral prenne en considération le renvoi
rapide des fautifs, des sanctions plus sévères l’obligation de fournir des documents
attestant le statut d’indépendant. La motion Moret (plr, VD) a réclamé l’introduction
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d’une caution d’un montant important afin de lutter contre les faux indépendants. La
motion Estermann (udc, LU) a demandé au Conseil fédéral de combattre ce problème
sans dépenses supplémentaires notables. Dans le même contexte, le Conseil national a
par ailleurs accepté une motion Pelli (plr, TI) visant à sanctionner le non-respect des
salaires minimaux prévus par les conventions collectives de travail (CCT). Le Conseil des
Etats ne s’est pas prononcé sur ces quatre interventions parlementaires en 2011. 46

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Diskussionslos nahm die grosse Kammer eine MotionLustenberger (cvp, LU) an, in
welcher der Bundesrat aufgefordert wird, dem Parlament eine Revision des
Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsgesetzes vorzulegen, um strafrechtlich
verurteilten Empfängern bei Flucht ins Ausland die Sozialleistungen zu verwehren.
Anstoss dazu war ein Urteil des Bundesgerichts aus demselben Jahr, wonach die
Sozialversicherungsleistungen zwar eingestellt werden können, wenn sich der
Empfänger im Massnahmenvollzug befindet, nicht aber wenn er sich dem Vollzug durch
eine Flucht ins Ausland entzieht. 47

MOTION
DATUM: 14.12.2012
FLAVIA CARONI

Der Ständerat überwies ohne Debatte eine Motion Lustenberger (cvp, LU) zur Sistierung
von Sozialversicherungsrenten an strafrechtlich verurteilte Personen, welche sich
dem Massnahmenvollzug durch eine Flucht ins Ausland entzogen haben. Der Nationalrat
hatte dem Vorstoss bereits im Vorjahr zugestimmt. 48

MOTION
DATUM: 17.09.2013
FLAVIA CARONI

Im Februar 2017 schickte der Bundesrat die Revision des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) in die Vernehmlassung. Das
ATSG enthält diejenigen Regelungen, die ausser der beruflichen Vorsorge für alle
Sozialversicherungszweige gelten. Die Revision des seit 2000 geltenden Gesetzes war
durch die Motionen Lustenberger (cvp, LU; Mo. 12.3753), Schwaller (cvp, FR; Mo.
13.3990) und der SVP-Fraktion ausgelöst und aufgrund von «optimierten Prozessen,
aktueller Rechtsprechung und internationalen Verträgen» nötig geworden. 
Insbesondere sollen in der Revision die Grundlagen für Observationen bei Verdacht auf
Versicherungsmissbrauch nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte (EGMR) 2016 ergänzt und die bestehenden Bestimmungen sowie die
Abläufe zur Missbrauchsbekämpfung verbessert werden. Geplant sind zudem neue
Regelungen bezüglich der Kostenpflicht der kantonalen sozialversicherungsrechtlichen
Gerichtsverfahren, eine bessere Koordination der Systeme der sozialen Sicherheit
zwischen der Schweiz und der EU wie auch eine rechtliche Verankerung der bisherigen
Praxis, Sozialversicherungsabkommen nicht dem fakultativen Referendum zu
unterstellen. 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden, insbesondere die Kantone und die
Durchführungsstellen, bewertete die Revision positiv und kritisierte nur vereinzelte
Punkte. Auf Widerstand stiessen insbesondere die Massnahmen zur
Missbrauchsbekämpfung sowie die Einführung einer Kostenpflicht bei
Sozialversicherungsverfahren. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im März 2018 legte der Bundesrat die Botschaft zur Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechts (ATSG) vor. Die geplanten Massnahmen, von denen viele
aufgrund von parlamentarischen Vorstössen in die Gesetzesrevision aufgenommen
wurden, teilte er in drei Bereiche ein: Missbrauchsbekämpfung, Anpassung an den
internationalen Kontext und Optimierung des Systems. 
Zur Missbrauchsbekämpfung schlug der Bundesrat insbesondere Massnahmen vor, die
bereits im Rahmen der (abgelehnten) IV-Revision 6b behandelt und anschliessend in
einer Motion Schwaller (cvp, FR; Mo. 13.3990) erneut gefordert worden waren. Unter
anderem sollen bei begründetem Verdacht auf unrechtmässige Leistungserwirkung, bei
Meldepflichtverletzung oder bei nicht fristgerechter Teilnahme an Lebens- oder
Zivilstandskontrollen Leistungen der Sozialversicherungen vorsorglich eingestellt
werden können. Die Verwirkungsfrist für die Rückforderung unrechtmässig bezogener
Leistungen soll verlängert werden und bei Nichtantreten eines Straf- oder
Massnahmenvollzugs sollen Sozialversicherungsleistungen nicht mehr ausbezahlt
werden müssen, wie es die Motion Lustenberger (cvp, NR; Mo. 12.3753) gefordert hatte.
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Die meisten dieser Regelungen entsprachen der Praxis der Sozialversicherungen, sollen
nun aber kodifiziert werden. Mit den gesetzlichen Grundlagen für die Überwachung der
Versicherten  war ein Grossteil der Massnahmen zur Missbrauchsbekämpfung zuvor
bereits in ein eigenes Geschäft ausgelagert und vordringlich behandelt worden. 
Bei den Anpassungen an den internationalen Kontext geht es einerseits darum, eine
Gesetzesgrundlage für die Umstellung des internationalen Informationsaustauschs auf
eine elektronische Übermittlung zu schaffen. Andererseits sollen internationale
Sozialversicherungsabkommen zukünftig mit einfachem Bundesbeschluss genehmigt
werden können und somit dem fakultativen Referendum entzogen werden. Es
entspricht der langjährigen Praxis, Abkommen, die über ein ähnliches
Verpflichtungsniveau verfügen wie eine grosse Anzahl vergleichbarer, bereits
abgeschlossener Abkommen, nicht dem fakultativen Referendum zu unterstellen.
Nachdem das Bundesamt für Justiz 2014 in einem Bericht beschieden hatte, dass das
Kriterium der Neuheit einer Bestimmung für ein solches Vorgehen nicht ausreiche,
entschied der Bundesrat, diese Praxis im ATSG festzuschreiben. 
Optimiert werden soll das Sozialversicherungssystem schliesslich durch eine Anpassung
der Regressbestimmungen, bei denen dieselben Mitwirkungspflichten geschaffen
werden sollen wie bei der Prüfung eines Leistungsanspruchs, sowie durch die Schaffung
einer differenzierten Kostenpflicht für alle Sozialversicherungsverfahren – ähnlich der
Regelung, welche die SVP-Fraktion in einer Motion gefordert hatte (Mo. 09.3406). Hier
entschied sich der Bundesrat für die erste Variante, die er in der Vernehmlassung
vorgeschlagen hatte und die dort auf mehr Gegenliebe gestossen war als ein fixer
Kostenrahmen zwischen CHF 200 und 1000 (Variante 2). 50

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im Frühjahr nahm der Nationalrat die Beratungen zur Volksinitiative der Gewerkschaft
Travail.suisse „Für fairere Kinderzulagen“ und den als indirekten Gegenentwurf
konzipierten Gesetzesentwurf seiner SGK in Angriff. Das Volksbegehren verlangt eine
Zulage von mindestens 450 Fr. monatlich pro Kind, der auf einer bereits 1991
eingereichten parlamentarischen Initiative der ehemaligen Nationalrätin Fankhauser
(sp, BL) basierende Gegenentwurf sieht einen schweizweiten Mindestsatz von 200 Fr.
für Kinder bis 16 Jahre und 250 Fr. für Jugendliche in Ausbildung bis 25 Jahre vor. Die
SGK beantragte die Ablehnung der Volksinitiative und Zustimmung zum Gegenvorschlag.
Nach ausführlichem Meinungsaustausch wies der Nationalrat einen
Nichteintretensantrag der SVP mit 99:80 Stimmen ab. In der Detailberatung, in der die
Entscheide in einem ähnlich knappen Stimmenverhältnis ausfielen, beschloss er,
gemäss dem Vorschlag der SVP Zahlungen an Kinder im Ausland nach der Kaufkraft im
betreffenden Staat zu bemessen. Bei der Höhe der Zulagen (200 Fr. resp. 250 Fr. für
Kinder in Ausbildung) setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen verschiedene
Minderheitsanträge durch, die Minimalsätze von 150 Fr. (tiefste gegenwärtig in einem
Kanton ausgerichtete Zulage) bis 450 Fr. (Initiative) vorsahen; der Bundesrat hatte die
Festlegung des Ansatzes den Kantonen überlassen wollen. Bezüglich der Finanzierung
entschied der Rat, die Kantone sollten bestimmen, ob sie nur die Arbeitgeber oder
auch die Arbeitnehmer belasten wollten resp. in welchem Ausmass. Falls der
Finanzbedarf 1,5% der massgebenden Einkommen übersteige, soll der darüber liegende
Bedarf gemäss einem Einzelantrag Lustenberger (cvp, LU) jedoch durch paritätische
Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sichergestellt werden. In der
Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 100:79 Stimmen bei 8
Enthaltungen an; FDP und SVP lehnten sie grossmehrheitlich ab. Pierre Triponez (fpd,
BE) kündigte namens des Gewerbeverbandes an, das Referendum zu ergreifen, falls der
Ständerat keine Abstriche an der Vorlage vornehme. Sukkurs erhielt er vom Vizedirektor
des Arbeitgeberverbandes. 51
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Im Berichtsjahr verstärkte das Parlament den Druck auf den Bundesrat, endlich das seit
langem geforderte Bildungsdepartement zu schaffen. Eine entsprechende, vormals
bekämpfte Motion Lustenberger (cvp, LU) musste Ende der 48. Legislatur wegen
Fristüberschreitung zwar abgeschrieben werden, aber eine 2009 überwiesene Motion
Burkhalter (fdp, NE) verpflichtete den Bundesrat, sich grundsätzlich mit Fragen der
Departementsneuordnung auseinanderzusetzen. Die Motion hatte von der Regierung
eine Neuordnung der Regierungsaufgaben auf Anfang der 49. Legislatur verlangt und
war vom Bundesrat begrüsst worden. 52

MOTION
DATUM: 28.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Berufsbildung

In der Sommersession nahm sich auch das Parlament des Themas an: Gemäss
Lehrstellenbarometer waren 27 000 Jugendliche auf der Suche nach einem
Ausbildungsplatz, und auch wenn alle offenen Lehrstellen besetzt würden, fehlten
immer noch 2000. Die grosse Kammer billigte eine Motion Vollmer (sp, BE) (04.3359),
die ein Konzept mit den notwendigen rechtlichen Anpassungen für eine Ausweitung
und Aufwertung der Lehrstellen und Praktikumsplätze in der Bundesverwaltung
verlangte; der Ständerat lehnte das Begehren ab. Der Nationalrat überwies auch zwei
Vorstösse der Zürcherin Galladé (sp): ein Postulat, das einen Massnahmenplan zur
Verbesserung der Lehrstellensituation forderte, und, gegen den Willen von Bundesrat
und Gewerbevertretern, eine Motion, welche die Lehrlingsausbildung im Bundesgesetz
über das öffentliche Beschaffungswesen als Vergabekriterium verankert; bereits im
Frühjahr hatte der Rat einer in die gleiche Richtung zielenden parlamentarischen
Initiative Lustenberger (cvp, LU) Folge gegeben. Chancenlos blieben hingegen drei
weitere Motionen Galladé (sp, ZH): Die erste hatte vom Bundesrat verlangt, eine
Informationskampagne durchzuführen, welche internationale Firmen über das duale
schweizerische Bildungssystem aufklärt und sie motiviert, Lehrstellen anzubieten; da
die Kantone bereits entsprechende Marketingmassnahmen unternehmen, sei ein
Engagement des Bundes laut Bundesrat nicht nötig. Der zweite Vorstoss forderte
Projekte, welche arbeitslosen Jugendlichen den Einstieg ins Erwerbsleben oder in eine
Ausbildung erleichtern; dem hielt die Regierung entgegen, dass das
Berufsbildungsgesetz keine gesetzliche Grundlage für Beiträge an Arbeitslosenprojekte
biete, das Arbeitslosenversicherungsgesetz sehe jedoch entsprechende Massnahmen
vor. In Bezug auf die dritte Motion erklärte der Bundesrat, es seien bereits genügend
Zwischenlösungen und Brückenangebote für Jugendliche ohne Lehrstelle vorhanden,
die von der Motionärin angeregten Basislehrjahre fügten sich nicht in den bewährten
Berufsbildungsmechanismus ein, da die Jugendlichen ein Bildungsangebot besuchen
würden, ohne über eine vorgängige Zusage zu einer späteren Lehrstelle zu verfügen.
Abgelehnt wurde ferner ein Postulat Hofmann (sp, TG) für eine bessere Gestaltung des
Übergangs von der Volksschule in die Berufsbildung, insbesondere für benachteiligte
Jugendliche; hier existierten laut Bundesrat ebenfalls bereits Angebote. Mit 21:20
Stimmen hiess der Ständerat hingegen eine Motion Berset (sp, FR) gut, welche eine
rasche Umsetzung der individuellen Begleitung von Lehrlingen und Lehrtöchtern mit
schulischen Schwierigkeiten forderte; Bundesrat Deiss hatte vergeblich vor einem
Eingriff in die Kompetenzen der Kantone gewarnt. 53
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Eine parlamentarische Initiative Lustenberger (cvp, LU) und eine Motion Galladé (sp, ZH)
wollten die Lehrlingsausbildung als Vergabekriterium für öffentliche Aufträge
einführen. Beide hatten zum Ziel, die Bestimmung im Bundesgesetz über das
öffentliche Beschaffungswesen zu verankern. Während die Frist für die
parlamentarische Initiative bis 2009 verlängert wurde, damit die Revision des
Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BoeB) abgewartet werden
kann, schlug der Ständerat einige Änderungen der Motion vor. Zum einen liess er die
ursprüngliche Forderung fallen, auch Kantone und Gemeinden über das Bundesgesetz
über den Binnenmarkt anzusprechen und zum anderen schlug er eine offenere und
WTO-konforme Regelung vor. Der Nationalrat stimmte den Änderungen des Ständerates
ebenfalls zu. 54
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Medien

Radio und Fernsehen

Beinahe sieben Stunden dauerte die Debatte zur Änderung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG), welche der Nationalrat in der Frühjahrssession als Erstrat
führte und die in erster Linie zum Ziel hatte, die geräteabhängige Gebühr für Radio und
Fernsehen durch ein geräteunabhängiges System zu ersetzen. Zuerst hatte die grosse
Kammer über einen Nichteintretensantrag einer Minderheit der KVF-NR, angeführt
durch Natalie Rickli (svp, ZH) zu befinden. Diese argumentierte, die generelle
Abgabepflicht käme einer Mediensteuer gleich und zusätzliche Steuern könnten
lediglich über den Verfassungsweg eingeführt werden. Mit 119 zu 68 Stimmen lehnte der
Nationalrat dieses Begehren schliesslich ab, womit die Mehrheit der grossen Kammer
zum Ausdruck brachte, dass es sich ihrer Ansicht nach im vorliegenden Fall um eine
Abgabe handle, was ebenfalls den Schlussfolgerungen eines 2010 erschienenen
juristischen Gutachtens entsprach. Als einzige Fraktion stellte sich die SVP geschlossen
gegen Eintreten auf die Vorlage. Die FDP-Liberale Fraktion war in der Eintretensfrage
"ziemlich exakt geteilter Meinung", wie Gabi Huber (fdp, UR) als Fraktionssprecherin
bemerkte. Alle anderen Fraktionen lehnten den Minderheitsantrag bei vereinzelten
Enthaltungen geschlossen ab. Ebenfalls mit ähnlichen Mehrheiten abgelehnt wurde ein
Rückweisungsantrag einer beinahe identischen Kommissionsminderheit und zwar mit
den Aufträgen, zuerst eine Botschaft über den verfassungsmässigen Leistungsauftrag
der SRG vorzulegen und das Volk zur Einführung einer Mediensteuer zu befragen.
Ferner verlangte ein Einzelantrag Grossen (glp, BE) die Rückweisung des Geschäfts, um
eine Vorlage auszuarbeiten, welche eine Finanzierung über den Bundeshaushalt
vorsähe, womit sich eine private Inkassostelle erübrigen würde. Auch dieser Antrag
wurde relativ deutlich abgelehnt, fand nebst der SVP-Fraktion und einer qualifizierten
FDP-Minderheit jedoch auch Unterstützung bei einer geeinten GLP-Fraktion. In der
Detailberatung stellten mehrheitlich SVP-dominierte aber auch links-grüne oder gar
gemischte Kommissionsminderheiten zahlreiche Anträge, die jedoch fast ausnahmslos
chancenlos blieben. Die Kommissionsmehrheit konnte sich mit ihren
Änderungsanträgen auch erfolgreich gegen einen Minderheitsantrag Hurter (svp, SH)
durchsetzen, als es darum ging, die Gebührenanteile für private Radio- und
Fernsehveranstalter auf eine Spannbreite von 4-5% zu erhöhen. Ebenfalls obsiegte sie
gegen eine Minderheit Huber (fdp, UR), welche die Aufteilung der Gelder zwischen
Radio und Fernsehen analog Bundesrat nicht auf ein bestimmtes Verhältnis (36% zu
64%) festsetzen wollte. Als beinahe einziger Minderheitsantrag erfolgreich war ein von
Kurt Fluri (fdp, SO), Olivier Français (fdp, VD) und Gabi Huber (fdp, UR) getragener
Kompromissvorschlag für ein eingeschränktes Opting out: Bis fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes sollen sich Haushalte ohne Empfangsmöglichkeiten von der
Abgabe befreien können. Weder die Allianz aus Grünen und SVP, welche sich für eine
generelle Befreiungsmöglichkeit einsetzte, noch die Kommissionsmehrheit, die analog
Bundesrat kaum Möglichkeiten für ein Opting-Out schaffen wollte, konnten
entsprechende Mehrheiten finden. Der zweite und letzte, durch eine marginale
Mehrheit von einer Stimme angenommene Minderheitsantrag, eingebracht durch
Christian Wasserfallen (fdp, BE), verhinderte den Ausbau der Regionaljournale der SRG,
damit diese den privaten Anbietern keine Konkurrenz machen. Ein bedeutender
Streitpunkt zeigte sich in der Frage, ob Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 50'000 ebenfalls generell eine Abgabe zu entrichten hätten. Zwei Einzelanträge
Grossen (glp, BE) und Schilliger (fdp, LU), welche Unternehmen ganz von der
Abgabepflicht befreien wollten, wurden mit 92 zu 92 Stimmen bei zwei Enthaltungen
lediglich durch Stichentscheid des Präsidenten Lustenberger (cvp, LU) abgelehnt.
Gegen die Abgabepflicht für Unternehmen stellten sich die Fraktionen der GLP, BDP,
und SVP und die Mehrheit der FDP-Liberalen sowie einzelne CVP/EVP-
Fraktionsmitglieder. Im Unterschied zu der fixen, durch Privathaushalte zu
entrichtenden Abgabe sieht die bundesrätliche Fassung vor, die Höhe der Abgabe für
Unternehmen nach deren Umsatz zu bestimmen. In dieser Form verabschiedete der
Nationalrat, unter Opposition der GLP- und SVP-Fraktionen sowie einer starken FDP-
Minderheit, den Entwurf an den Ständerat, welcher das Geschäft in der Sommersession
als Zweitrat behandelte. 55
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Auch die ständerätliche Debatte zur RTVG-Revision kann mit einer Dauer von vier
Stunden und verschiedenen Änderungsanträgen als umkämpft bezeichnet werden.
Obgleich Eintreten unbestritten war, hatte auch die kleine Kammer über einen
Rückweisungsantrag zu befinden: Der Einzelantrag Altherr (fdp, AR) wollte vor der
parlamentarischen Debatte zur RTVG-Revision den Bericht über die Service-public-
Leistungen der SRG unter Berücksichtigung der Stellung und Funktion privater
Rundfunkanbieter abwarten, um die Gesetzesanpassung auf Basis eines klar umrissenen
Leistungsauftrags des Service public zu beraten. Obwohl die kleine Kammer mit
ebenfalls im Rahmen der RTVG-Debatte erfolgter Zustimmung zu einem Postulat der
eigenen Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) der Erarbeitung eines
solchen Berichts zustimmte, wollte die Ratsmehrheit diesen innerhalb zweijähriger
Frist zu erarbeitenden Bericht nicht abwarten und lehnte den Rückweisungsantrag mit
31 zu 13 Stimmen deutlich ab. Bundesrätin Leuthard stellte in einem ausführlichen
Plädoyer klar, dass es bei der aktuellen Debatte rein um den Systemwechsel gehe; die
Debatte um den Service public werde man zu einem späteren Zeitpunkt führen. Ferner
verwies sie auf den verfassungsmässig bestehenden Leistungsauftrag, wonach
Schweizer Radio und Fernsehen "zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien
Meinungsbildung und zur Unterhaltung" beitragen. 
In der folgenden Detailberatung stimmte der Ständerat in den meisten Fällen der
Version des Nationalrats zu. So stützte die Kantonskammer entgegen einer
Kommissionsminderheit Theiler (fdp, LU) auch den im Erstrat nur mit Stichentscheid
des Präsidenten zustande gekommenen Beschluss, die Unternehmen mit einem
Jahresumsatz von CHF 500'000 oder höher nicht von der Abgabe zu befreien, und er
tat dies mit einer relativ deutlichen Mehrheit von 25 zu 14 Stimmen. Differenzen zur
grossen Kammer schuf der Ständerat namentlich in der Frage zum Opting-out, in der
Festlegung der Abgabenhöhe für private Veranstalter mit Abgabenanteil sowie
betreffend Fixierung der Gebührenanteile für Radio und Fernsehen; letztere - in der
Frühjahrssession vom Nationalrat eingeführte Bestimmung zur Fixierung der
Abgabenanteile - strich er aus dem Entwurf. Oppositionslos beschloss der Rat, gänzlich
auf die temporäre Möglichkeit zur Abgabebefreiung zu verzichten. Auf Antrag einer
bürgerlichen Kommissionsminderheit stimmte der Ständerat mit 28 zu 14 Stimmen
einer erneuten Erhöhung der Spannbreite für die Abgabenanteile an die privaten
Anbieter zu (4-6%). Bundesrätin Leuthard (cvp), die diesen Entscheid quantifizierte,
sprach bei dieser Lösung von einem Betrag von insgesamt CHF 81 Mio.; die vom
Nationalrat vorgeschlagene Spannbreite von 4-5% würde zu ungefähren
Gebührenanteilen von CHF 67 Mio. führen. Der bundesrätliche Entwurf beinhaltete eine
Spannbreite von 3-5%. Eine weitere Differenz schuf der Ständerat bei der Frage zum
Umgang mit Überschüssen aus den Gebührenanteilen. Während eine Mehrheit im
Nationalrat gemäss bundesrätlichem Entwurf die Überschüsse den Gebührenzahlenden
zurückerstatten wollte, stand eine ständerätliche Mehrheit für eine Umverteilung nach
festgelegtem Schlüssel an die privaten Veranstalter mit Abgabenanteil ein.
Kommissionssprecher Imoberdorf (csp, VS) vertrat die Ansicht, dass die Rückerstattung
eines kleinen Betrags an die einzelnen Gebührenzahler einen unverhältnismässigen
bürokratischen Aufwand verursachen würde. Bis zu einem Viertel der Überschüsse
sollen für die Aus- und Weiterbildung eingesetzt werden, maximal drei Viertel könnten
für die Förderung neuer Verbreitungstechnologien oder digitaler
Fernsehproduktionsverfahren sowie bis zu 10% für die allgemeine Information der
Öffentlichkeit verwendet werden. Mit 25 zu 11 Stimmen aus dem bürgerlichen Lager
schickte der Ständerat die so modifizierte Vorlage zur Differenzbereinigung zurück in
den Nationalrat. 56
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In der Frühjahrssession hatte sich der Bundesrat gleich zu mehreren, im Kontext des
Abstimmungskampfes zum RTVG vorgebrachten Fragen um die Rolle der SRG zu
äussern. Jean-François Rime (svp, FR) wollte zum Beispiel wissen, weshalb die SRG
kaum über die Einreichung des Referendums geschrieben habe und wie sie gedenke,
fair über die Abstimmungsvorlage zu berichten. Ähnliche Bedenken äusserte Rimes
Ratskollege Ruedi Lustenberger (cvp, LU). Petra Gössi (fdp, SZ) war es ferner ein
Anliegen, dass sich die SRG weder finanziell noch materiell in den Abstimmungskampf
eingreife, weswegen sie vom Bundesrat wissen wollte, wie die Exekutive dies
sicherzustellen gedenke. Nicht zuletzt erkundigte sich Sylvia Flückiger nach der Höhe
der zu entrichtenden Abgabe bundesnaher Betriebe. Der Bundesrat führte in seinen
Antworten aus, dass sich die SRG nach denselben Regeln wie immer verhalte und
gemäss seinem im RTVG festgeschriebenen Auftrag ausgewogen über die Vorlage zu
berichten habe, und dass ihr keine Mittel zur Abstimmungskampffinanzierung zur
Verfügung stehen. Wer den Eindruck habe, die SRG komme ihrem Auftrag nicht nach,
könne bei der UBI und beim Bundesgericht Beschwerde einreichen. Zur Frage von
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Nationalrätin Flückiger nahm der Bundesrat folgendermassen Stellung: Die zu
entrichtenden Empfangsgebühren von Swisscom, Post, SBB und Ruag beliefen sich
zusammen auf ungefähr CHF 316'000 pro Jahr; unter Mitberücksichtigung der ETH,
EPFL, der Eidgenössischen Münzstätte, Suva und des Paul-Scherrer-Instituts würde im
Total ein Betrag von ca. CHF 350'000 fällig. 57

Presse

In der Frühjahrssession befasste sich der Nationalrat mit der parlamentarischen
Initiative seiner Staatspolitischen Kommission zur Presseförderung mittels Beteiligung
an den Vertriebskosten. Mit 145 zu 34 Stimmen sprach er sich für eine generelle
Subventionierung der Posttaxen mit jährlich 60 Mio Fr. aus. Diese ist bis 2014 befristet.
Zusätzlich soll der Transport von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen mit kleinen
Auflagen mit weiteren 20 Mio Fr. gezielt unterstützt werden. Der Rat folgte dem Antrag
von Lustenberger (cvp, LU), die Subventionierung für die kleinen Titel nicht zu befristen,
weil sie ganz speziell auf Rechtssicherheit angewiesen seien. 58
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

2014 wird die CVP mit Ruedi Lustenberger (LU) den Nationalratspräsidenten stellen.
Der dem konservativen Flügel zugeordnete, seit 1999 im Nationalrat sitzende
Entlebucher wurde Ende November mit 175 von 183 gültigen Stimmen gewählt. 59
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MARC BÜHLMANN

Im Berichtsjahr gaben einige Schwergewichte der CVP bekannt, nicht mehr für die
nationalen Wahlen 2015 zu kandidieren. Neben Urs Schwaller (FR) und Christophe
Darbellay (VS) kündigten auch Lucrezia Meier-Schatz (SG), Ruedi Lustenberger (LU),
Peter Bieri (ZG) und Paul Niederberger (NW) ihren Rücktritt an. Auch René Imoberdorf
(VS), der der CSP Oberwallis und damit der CVP-Familie angehört, wollte 2015 nicht
mehr antreten. 60
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1) BBl, 2008, S. 1277 ff. und 1289 (BR).
2) AB NR, 2009, S. 912 ff. und 1824; AB SR, 2009, S. 942 ff. und 1000; BBl, 2009, S. 6659 f. Siehe SPJ 2007, S. 21.
3) AB NR, 2015, S. 1271; AB SR, 2015, S. 1305; Kommissionsbericht RK-SR vom 8. Oktober 2015; LZ, NZZ, 16.12.15
4) AB NR, 2009, S. 1748 ff.
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